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Sonntag, 11. Februar
um 11.00 Uhr 
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Einladung zum 
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Alle Kinder 
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    Bringt euer    
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AMTLICH

  

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

     

in der Festhalle Althütte  
 

Wann:     07. Februar 2024 
Wo:      Festhalle Althütte 
Wie:     Verkleidet (Alle) 
Von – Bis:     14.44 Uhr – 17.17 Uhr  
Einlass:     14.33 Uhr 
Wege Zoll:    2 Silberlinge                                              

 
Spiel und Spaß 

für jederman 😊😊😊😊 
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Gemeinde Althütte 
Steueramt 
Rathausplatz 1 
71566 Althütte 
Telefon 07183/95959 25  
Telefax 07183/9595922 
 
 
Hinweis für Wasser/Abwasser bei Eigentumswechsel 
 
Wenn ein Grundbesitz mit Wasseranschluss  verkauft wird,  benötigt  die Gemeindeverwaltung 
die neue Anschrift des bisherigen Eigentümers und die Anschrift des neuen Eigentümers. 
 
Des Weiteren  ist  der Zählerstand und  nummer bei der Übergabe mit dem Ablesedatum von 
nöten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Steueramt 
 
 
Beispiel für ein Formular: 
 
Objekt:     
 
 
1) Name und Anschrift bisheriger Eigentümer: 
 

 

 

 
 
2) Name und Anschrift neuer Eigentümer: 
 

 

 

 
 
Datum der Übergabe:    
 
Ablesedatum:     
 
Zählernummer:    
 
Zählerstand:     
 
 
Unterschrift:   1)   2)   
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Notruf 110
Feuerwehr 112
Polizeiposten Weissach im Tal 07191 3526-0
Rettungsdienst/Kranken-
transport
Euronotruf 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst mit einheitlicher 
Rufnummer: 116 117
Ärztlicher Notfalldienst im Gesundheitszentrum in 
Backnang, Stuttgarter Straße 107
Samstags, sonntags und an Feiertagen ab 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Montag bis Freitag von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Allgemeine Notfallpraxis Winnenden
Rems-Murr-Klinikum Winnenden
Am Jakobsweg 2, 71364 Winnenden
Öffnungszeiten:
Mo. 18 - 22 Uhr, Di. 18 - 22 Uhr; Mi. 14 - 22 Uhr; Do. 18 - 22 Uhr; 
Fr. 14 - 22 Uhr, Sa., So und Feiertage 8 - 22 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Schorndorf
vorübergehend ab dem 25. Oktober 2023 geschlossen.

Augenärztlicher Notfalldienst  
Rems-Murr-Kreis
Telefon 0180 6 071122 oder 01805 Augen SOS
Augen Notfallpraxis Stuttgart
Notfallpraxis am Katharinenhospital
Kriegsbergstr. 60, 70174 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Fr. 16 – 22 Uhr, Sa., So. und Feiertage 8 – 22 Uhr.

Hals-, Nasen-, Ohrenärztlicher Gebietsdienst
Außerhalb der Sprechstunden 8.00 bis 8.00 Uhr am Samstag, 
am Sonntag und an den Feiertagen, Telefon 01805 003656.

Kinderärztlicher Notfalldienst für Kinder/
Jugendliche
Tel. 01806 073614
Kinder Notfallpraxis Winnenden
Rems-Murr-Klinikum Winnenden
Am Jakobsweg 2, 71364 Winnenden
Öffnungszeiten:
Mo. 18 – 22 Uhr, Di. 18 – 22 Uhr, Mi. 18 – 22 Uhr, Do. 18 – 22 Uhr,
Fr. 18 – 22 Uhr, Sa., So. und Feiertage 8 – 20 Uhr.

Gynäkologischer Notdienst
Täglich unter der Telefonnummer 01805 557890

Orthopädisch-Chirurgischer Notdienst
Von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 01805 557891

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Das Notfalldienstzentrum in Stuttgart-Mitte behan-
delt zahnmedizinische Notfälle
• Montag bis Donnerstag: täglich ab 20.00 Uhr bis 6.00 

Uhr des Folgetags
• Jedes Wochenende: Freitag ab 20.00 Uhr bis Montag 

6.00 Uhr durchgehend
• Gesetzliche Feier- und Brückentage: durchgehend
• Weihnachten bis Heilige Drei Könige: vom 23.12. ab 

20:00 Uhr bis zum 09.01. um 6.00 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – kommen Sie 
vorbei!

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Den Apothekenbereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte der 
örtlichen Tagespresse. Notdienstpläne für das Jahr 2024 
liegen in den Apotheken aus. Apotheken-Notdienst-Hotline 
der dt. Apotheker aus dem Festnetz kostenfrei 0800 0022833

Tierärztlicher Notdienst
Bereich Rudersberg, Berglen, Althütte und Winnenden für Groß- 
und Kleintiere (wenn Haustierarzt nicht erreichbar) über die Wo-
chenenden und feiertags Notfalldienstnummer: 07000 8437668
Bitte informieren Sie sich auch über den tierärztlichen Notdienst 
in Ihrer Tageszeitung! (Telefonische Voranmeldung erbeten)
Zeiten für den Notdienst:
Beginn: Samstag 12.00 Uhr, Ende Montag 2.00 Uhr
An Feiertagen: Am Tag vor dem Feiertag Beginn: 22.00 Uhr
am Tag nach dem Feiertag Ende: 2.00 Uhr

Sozialdienste
Pflegedienst Bethel Welzheim
Ortsbüro Althütte, Ansprechpartner: Heike Schopf
Hauptstraße 70, Telefon: 07183-42568, Fax: 07183-305631
E-Mail: PDWE@BethelNet.de
Essen auf Rädern: Telefon: 07182-801-0. Wir sind für Sie da!
Pflege und Betreuung zu Hause in Althütte und Teilorte.

Diakoniestation Wieslauftal
Ansprechpartner für ambulante Pflege: Stefanie Faas, Holger 
Engelbart, Telefon 07183 30599-13, Fax 07183 30500-16

Nachbarschaftshilfe
der kath. Kirchengemeinde Auenwald/Althütte
Einsatzleitung: Frau Rebecca Reicherz, Tel. 01789204642,
Bürozeiten in der Regel: Montag, Mittwoch, Donnerstag 9.00 
- 12.00 Uhr, E-Mail: Rebecca.Reicherz@drs.de

Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e. V.
Bonhoefferstr. 2, 71522 Backnang
E-Mail: info@hospiz-remsmurr.de
• Ambulante Hospizbegleitung (Tel. 07191 / 92797-0)
• Stationäres Hospiz (Tel. 07191 / 92797-40)
• Kinder- und Jugendhospizdienst „Pusteblume“ 

(Tel. 07191 / 92797-20)
• Beratung zur Patientenverfügung und vorsorgenden 

Papieren (Terminvereinbarung unter Tel.: 07191 / 92797-0)
• Trauernetzwerk Rems-Murr (Tel. 07191 / 92797-0)

Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum
Welzheimer Straße 42, 71554 Weissach im Tal
0 71 91 / 3 73 24 32, info@kinderhospizdienst.net

Krebsberatungsstelle Rems-Murr
Psychoonkologische und Sozialrechtliche Beratung 
für Betroffene und ihre Angehörige. Kostenlos. Unver-
bindlich. Mit Schweigepflicht. Am Jakobsweg 1, 71364 
Winnenden, Telefon: 07195-591-52470

Tagesmütter Welzheimer Wald e. V.
Brunnenstraße 18, Welzheim, Tel. 07182 805887-0
Montag – Freitag 9.00 – 11.30 Uhr,
Dienstag und Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr,
Regionalbüro Rudersberg, Mörikeweg:
Donnerstag 14.30 – 16.00 Uhr Frau Bader

Öffnungszeiten Rathaus Althütte
Montag nur mit Terminvergabe
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr, nachmittags mit Terminvergabe
Freitag nur mit Terminvergabe

Telefon Rathaus
07183 95959-0

Telefon Hausmeister
0175 2640954

Telefon Wassermeister (Wasserrohrbruch)
0172 7192564

Telefon Bauhof
07183 9595949
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Aufforderung zur Meldung der Auszeichnung von Personen 
nach den Richtlinien der Gemeinde Althütte 

für den Bereich Sport, Kultur und Ehrenamt für das Ehrungsjahr 2023 
 

Ehrungsveranstaltung „Althütte grüßt und ehrt“ am Freitag, 05.07.2024 um 19 Uhr 
 

Meldungen sind bei der Gemeindeverwaltung schriftlich 
(bitte entsprechendes Formular ausfüllen) 

bis zum 12.04.2024 
einzureichen (Ausschlussfrist). 

 
Für die Sportlerehrung gelten nachstehende Richtlinien: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1  Geehrt werden die Sportler (Aktive, Jugend und Schüler) sowie Mannschaften, die sich durch 

Erfolge  ausgezeichnet  haben.  Über  die  Verleihung  der  Ehrungen  entscheidet  der 
Bürgermeister auf der Grundlage dieser Richtlinien und anhand der eingereichten Vorschläge. 
Die  Liste  aller  zu  Ehrenden  wird  dem  Gemeinderat  zur  Entscheidung  in  einer  nicht
öffentlichen Sitzung vorgelegt. In Zweifelsfällen entscheidet der Gemeinderat. 

 
1.2  Diese Ehrung soll einmal  jährlich  im Juli  für das vorangegangene Sportjahr stattfinden. Das 

Sportjahr umfasst die Zeit vom 1. Januar des Vorjahres bis 31. Dezember des Vorjahres. Bei 
besonders  herausragender  Leistung  kann  ausnahmsweise  eine  gesonderte  Ehrung 
anberaumt werden. 

 
1.3  Es besteht kein Anspruch auf Ehrung. Die Gemeinde behält sich die Auswahl der durch die 

Vereine gemeldeten Sportler vor. 
 
1.4  Die  Gemeinde  behält  sich  vor,  die  Art  der  Ehrung  (Geschenke  in  Form  von  Zinntellern, 

Medaillen, Plaketten, Pokale, Sondermünzen usw.) zu bestimmen. 
 
1.5  Die Ehrung soll im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung stattfinden. 
 
2. Kreis der zu Ehrenden 
 
2.1 Einzelleistungen 
 
 

A. Individuelle Ehrung 
 
Europameisterschaft  1.  10. Platz 
Weltmeisterschaft  1.  10. Platz 
Teilnahme an der Olympiade  Platzierung und Teilnahme 
 
 

B. Einzelgeschenk 
 
Deutsche Meisterschaft  1.  3. Platz 
 
 

C. Medaille in Gold 
 
Sport: 
Württembergische Meisterschaft  1.  2. Platz 
Süddeutsche Meisterschaft  1.  3. Platz 
Deutsche Meisterschaft  4.  6. Platz 
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Kultur: 
1.  6. Platz bei Wettbewerben auf Bundesebene 
7.  10. Platz bei Wettbewerben auf Bundesebene 
1.  3. Platz bei Wettbewerben auf Landes bzw. Süddeutscher Ebene 
 
 

D. Medaille in Silber 
 
Kreismeisterschaft bzw. Bezirksmeisterschaft  1.  3. Platz 
Württembergische Meisterschaft  3.  5. Platz 
Süddeutsche Meisterschaft  4.  6. Platz 
Deutsche Meisterschaft   7.  10. Platz 
5., 10., 15., usw. Ablegen des Deutschen Sportabzeichens 
 
Kultur: 
 
4.  6. Platz bei Wettbewerben auf Landes bzw. Süddeutscher Ebene, 
1.  3. Platz bei Wettbewerben auf Bezirksebene 
1.  3. Platz bei Wettbewerben auf Kreisebene 
 
 

2.2 Mannschaftsleistungen 
 
A. Medaille in Gold 
 
a)  Aufstieg in Regional, Landes oder Bundesligen 
b)  Pokalmannschaftswettbewerb auf Regional und  

Landesebene  1.  3. Platz 
 
B. Medaille in Silber 
 
a)  Aufstieg in die nächste überörtliche Spielklasse 
b)  Pokalmeisterschaft auf Kreis und Bezirksebene jeweils  1. Platz 
 
 

2.3  Einzelfallentscheidungen 
  Im  Einzelfall  können  weitere  besondere  sportliche  Leistungen,  die  von  den  vorgenannten 

Regelungen  nicht  erfasst  werden  (z.  B.  Bestzeiten  und  Rekorde  auf  Bezirks  oder 
Landesebene, Berufung in nat. oder Landeskader), berücksichtigt werden. 

 
 

2.4  Ehrenamtlich tätige Personen sowie Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Gemeinde 
verdient gemacht haben 

  Es können ehrenamtliche und  in sonstiger Weise  tätige Personen  in der Gemeinde Althütte 
für besondere Verdienste geehrt werden. Vorschläge sind aus der Bevölkerung und aus den 
Vereinen innerhalb der ausgeschriebenen Frist der Gemeindeverwaltung vorzulegen. 

 
 

Ergänzend wird auf folgende Regelung verwiesen: 
Althütter  Sportler,  die  in  auswärtigen  Vereinen  MannschaftsErfolge  erringen,  werden 
grundsätzlich nicht geehrt, allerdings wird es auch hier weiterhin Einzelfallentscheidungen geben. 
Dagegen sollen Althütter Sportler, die in einem auswärtigen Verein Einzelerfolge erzielen, geehrt 
werden. 
 
Althütte, den 5. Februar 2024 
gez. 
Sczuka, Bürgermeister 
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Ehrungsveranstaltung „Althütte grüßt und ehrt“ am Freitag, 05.07.2024 um 19 Uhr 

 
Anmeldung zur Ehrung von Ehrenamtlichen 

des Jahres 2023 
 
Bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen. Anmeldeschluss ist am 12. April 2024. 
Das Formular ist auch auf unserer Homepage www.althuette.de hinterlegt. 
 

Verein/Institution/sonstiges   
 
 

Ehrenamtlich Tätiger 
Name, Vorname 

 
 
 

Geburtsdatum   
 
 

Straße u. Hausnummer   
 
 

PLZ u. Ort   
 
 

Beschreibung der  
ehrenamtlichen Tätigkeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitaufwand 

 

 
 
 

Ausgeübt seit   
 
 

 
 
Wenn Sie noch Fotos / Zeitungsartikel haben wäre es gut, wenn Sie diese beifügen. 
 
Unterschrift des Vorstandes / des Meldenden: _____________________   
 
Name:____________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________ 
 
Tel.:__________________________ EMail:______________________________________ 



8  MITTEILUNGSBLATT  ALTHÜTTE 08. Februar 2024  Nr. 6

Ehrungsveranstaltung „Althütte grüßt und ehrt“ am Freitag, 05.07.2024 um 19 Uhr 
 

Anmeldung zur Ehrung von Sportlern und Mannschaften 
des Jahres 2023 

 
Bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen. Anmeldeschluss ist am 12. April 2024. 
Das Formular ist auch auf unserer Homepage www.althuette.de hinterlegt. 
 

Verein/Institution/sonstiges   
 
 

Mannschaft/Einzelleistung   
 
 

Name und Anschrift  
der zu ehrenden  
Person/en 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannschaftssprecher/in 

 

 
 
 

Leistungsergebnis 2023 

 

 
 
 

Art der Meisterschaft   
 
 

 
 
Bitte Jugend, Junioren und Seniorenmeisterschaften / Altersklasse angeben. 
Wenn Sie noch Fotos / Zeitungsartikel haben wäre es gut, wenn Sie diese beifügen. 
 
Unterschrift des Vorstandes / des Meldenden:_____________________ 
 
Name:____________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________ 
 
Tel.:__________________________ EMail:______________________________________ 
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GEMEINDE ALTHÜTTE
Satzung für die freiwillige Feuerwehr  

(Feuerwehrsatzung – FwS)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs.1 Satz 1, § 8 Absatz 2 Satz 2 HS. 
2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 
4 des Feuerwehrgesetzes hat der Gemeinderat am 30.01.2024 fol-
gende Satzung beschlossen

§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Althütte, in dieser Satzung Feuerwehr 
genannt, ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Ein-
richtung der Gemeinde Althütte ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus
1. der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Althütte
2. der Altersabteilung und
3. der Jugendfeuerwehr.

§ 2 Aufgaben

(1) Die Feuerwehr hat
1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe 

zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei 
drohenden Gefahren zu schützen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen 
Lagen technische Hilfe zu leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Un-
glücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer ge-
genwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Le-
ben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere 
wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also 
eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, 
unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder 
des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen be-
seitigt oder verhindert werden kann.

(2) Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen (§ 6 Abs. 2 
der Hauptsatzung)

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Men-
schen, Tiere und Schiffe und

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brand-
schutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheits-
wache.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr

(1) In die Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr können auf 
Grund freiwilliger Meldung Personen als ehrenamtlich Tätige auf-
genommen werden, die

1. das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst nach Voll-
endung des 18. Lebensjahres an Einsätzen teilnehmen,

2. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 
gewachsen sind,

3. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind,
4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
5. nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs 

(StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verlo-
ren haben,

6. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 
StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrer-
laubnis) unterworfen sind und

7. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verur-
teilt wurden.

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen.

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr erfolgt für die ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb 
der Probezeit soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an einem 

Grundausbildungslehrgang teilnehmen. Aus begründetem Anlass 
kann die Probezeit verlängert werden. Auf eine Probezeit kann 
verzichtet oder sie kann abgekürzt werden, wenn Angehörige ei-
ner Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übertreten oder eine 
Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder 
einer Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat.

(3) Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen (§ 11 
Abs. 4 FwG) kann der Feuerwehrausschuss im Einzelfall die Aufnah-
me abweichend von den Absätzen 1 und 2 regeln sowie Ausnahmen 
von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach § 
4 Abs. 1 Nr. 5 und den Dienstpflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulassen.

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Feuerwehrommandan-
ten zu richten. Vor Vollendung des 18. Lebensjahrs ist die schriftliche 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Über die Auf-
nahme auf Probe, die Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit 
und die endgültige Aufnahme entscheidet der Feuerwehrausschuss. 
Neu aufgenommene Angehörige der Gemeindefeuerwehr werden 
vom Feuerwehrkommandanten durch Handschlag verpflichtet.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung 
ist dem Gesuchsteller vom Bürgermeister schriftlich mitzuteilen.

(6) Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen vom 
Bürgermeister ausgestellten Dienstausweis.

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes
(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr endet, wenn der ehrenamtlich tätige Ange-
hörige der Gemeindefeuerwehr

1. die Probezeit nicht besteht,
2. während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklärt,
3. seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfüllt hat,
4. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

nicht mehr gewachsen ist,
5. das 65. Lebensjahr vollendet hat,
6. infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
7. Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit 

Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) un-
terworfen wird oder

8. wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurde.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen 
Antrag vom Bürgermeister aus dem Feuerwehrdienst der Einsatz-
abteilung zu entlassen, wenn

1. er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung überwechseln 
möchte,

2. der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder beruf-
lichen Gründen nicht mehr möglich ist,

3. er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder
4. er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in 

eine andere Gemeinde verlegt.

In den Fällen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrangehö-
rige nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auch ohne seinen 
Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher anzuhören.

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich beim Feuerwehrkommandanten einzureichen.

(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine 
Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen einer 
Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. Das gleiche 
gilt, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeits-
stätte in eine andere Gemeinde verlegt.

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines Feuerwehrangehö-
rigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt insbesondere

1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
2. bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
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3. bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der 
Feuerwehr oder

4. wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Störung 
des Zusammenlebens in der Gemeindefeuerwehr verursacht 
hat oder befürchten lässt.

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister hat die 
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch schrift-
lichen Bescheid festzustellen.

(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, 
erhalten auf Antrag eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur 
Feuerwehr.

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der 
 Gemeindefeuerwehr

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeindefeuerwehr haben das Recht, den ehrenamtlich 
tätigen Feuerwehrkommandanten, seinen / seine Stellvertreter und 
die Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen.

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten nach Maßgabe des § 16 FwG und der örtlichen Satzung 
über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr eine Entschädigung.

(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten bei Sachschäden, die sie in Ausübung oder infolge des Feu-
erwehrdienstes erleiden einen Ersatz nach Maßgabe des § 17 FwG.

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
sind für die Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder an der Aus- 
und Fortbildung nach Maßgabe des § 15 FwG von der Arbeits- 
oder Dienstleistung freigestellt.

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
sind verpflichtet (§ 14 Abs. 1 FwG)

1. am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regelmä-
ßig und pünktlich teilzunehmen,

2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden,
3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen,
4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den 

anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber kamerad-
schaftlich zu verhalten,

5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den 
Feuerwehrdienst zu beachten,

6. die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Ein-
richtungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu dienstlichen 
Zwecken zu benutzen, und

7. über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von 
denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen 
und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, beson-
ders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesenheit von länger 
als zwei Wochen dem Feuerwehrkommandanten oder dem von ihm 
Beauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen und eine Dienstverhin-
derung bei ihrem Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden, 
spätestens jedoch am folgenden Tage die Gründe hierfür zu nennen.

(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönlichen 
Gründen kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemein-
defeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandanten vorüberge-
hend von seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit 
werden. Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Feuerwehr-
kommandant nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auf Antrag 
Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken.

(8) Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuer-
wehr gleichzeitig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer Werkfeu-
erwehr oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger, haben die 

sich hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten 
nach Absatz 5 Nr. 1 und 2.

(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeinde-
feuerwehr schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, kann 
ihm der Feuerwehrkommandant einen Verweis erteilen. Grobe 
Verstöße kann der Bürgermeister auf Antrag des Feuerwehrkom-
mandanten mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro ahnden. Der Bür-
germeister kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des Gemein-
derats auf Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den 
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen auch vorläufig des 
Dienstes entheben, wenn andernfalls der Dienstbetrieb oder die 
Ermittlungen beeinträchtigt würden. Der Betroffene ist vor einer 
Entscheidung nach den Sätzen 1 bis 3 anzuhören.

§ 6 Altersabteilung

(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstklei-
dung übernommen, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 
2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst der Einsatzabtei-
lung ausscheidet und keine gegenteilige Erklärung abgibt.

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige der 
Feuerwehr, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, unter Belas-
sung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in die Altersab-
teilung übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). Unter denselben 
Voraussetzungen können Angehörige der Musikabteilungen über-
nommen werden; sie können gleichzeitig Angehörige der Musik-
abteilung bleiben.

(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden 
von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren 
in geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuerwehr-
ausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkommandanten be-
stellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nach-
folgers weiterzuführen. Sie können vom Gemeinderat nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses abberufen werden

(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Er-
füllung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unter-
stützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertreten-
den Leiter der Altersabteilung unterstützt und von ihm in seiner 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(5) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforder-
lichen gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen erfüllen, 
können vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem 
Leiter der Altersabteilung zu Übungen und Einsätzen herangezo-
gen werden.

§ 7 Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendfeuerwehr besteht aus den Jugendgruppen, die auf 
Beschluss des Feuerwehrausschusses bei der Einsatzabteilung ge-
bildet werden.

(2) In die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten 
17. Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie
1.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

gewachsen sind,
2. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind,
3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
4.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs 

(StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben,

5.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 des 
Jugendgerichtsgesetzes (JGG) mit Ausnahme der Entziehung 
der Fahrerlaubnis unterworfen sind und

6.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurden.

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten beantragt werden. Über die Aufnahme und das dafür 
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maßgebende Mindestalter entscheidet der Feuerwehrausschuss.

(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur 
Jugendfeuerwehr endet, wenn
1. er in die Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird,
2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt,
3.  die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurück-

nehmen,
4.  er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist,
5. er das 18. Lebensjahr vollendet oder
6.  der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr aus 

wichtigem Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Der Leiter der Jugendabteilung / Jugendfeuerwehr (Jugendfeu-
erwehrwart) und sein Stellvertreter werden von den Angehörigen 
ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl 
gewählt und nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der 
Wahl durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr 
Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Aus-
scheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. 
Der Feuerwehrkommandant kann geeignet erscheinende Angehö-
rige der Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Ju-
gendfeuerwehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss der 
Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehören und soll den 
Lehrgang Jugendfeuerwehrwart besucht haben. Der Jugendfeuer-
wehrwart und sein Stellvertreter können vom Gemeinderat nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden

(5) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt 
den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertretenden Lei-
ter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm in seiner Abwe-
senheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(6) Für die Leiter der Jugendgruppen (Absatz 1) gilt Absatz 4 ent-
sprechend.

§ 8 Ehrenmitglieder

Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses
1. Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere 
Verdienste erworben oder zur Förderung des Brandschutzes we-
sentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als Ehrenmitglied und
2. bewährten Feuerwehrkommandanten nach Beendigung ihrer 
Amtszeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen.

§ 9 Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind
1. Feuerwehrkommandant,
2. Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr,
3. Feuerwehrausschuss und
4. Hauptversammlung.

§ 10 Feuerwehrkommandant und Stellvertreter

(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein / sei-
ne Stellvertreter werden von den Angehörigen der Einsatzabtei-
lung der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in geheimer Wahl 
gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Bei der Wahl der Stell-
vertreter wird auch die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt.

(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandan-
ten und seiner / seines Stellvertreter(s) werden in der Hauptver-
sammlung durchgeführt.

(4) Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und sei-
nem / seinen Stellvertreter(n) kann nur gewählt werden, wer

1.  der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehört,
2.  über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-

gen verfügt und
3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums er-

forderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt.

(5) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein / 
seine Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zustimmung 
durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.

(6) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein / seine 
Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Fal-
le ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nach-
folgers weiterzuführen. Kommt binnen drei Monaten nach Freiwer-
den der Stelle oder nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl 
zustande, bestellt der Bürgermeister den vom Gemeinderat gewähl-
ten Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandanten oder 
seinem / seinen Stellvertreter(n) (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG). Diese Be-
stellung endet mit der Bestellung eines Nachfolgers nach Absatz 5.

(7) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkom-
mandanten und seines Stellvertreters / seiner Stellvertreter kann 
binnen einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberechtigten 
Einspruch bei der Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf der 
Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden. Gegen die Entscheidung über den Ein-
spruch können der Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, 
und der durch die Entscheidung betroffene Bewerber unmittelbar 
Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage erheben.

(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrkom-
mandanten oder eines hauptberuflich tätigen Stellvertreters des 
Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehrausschuss zu hören.

(9) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr verantwortlich (§9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die ihm 
durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben durch. Er 
hat insbesondere

1.  eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach § 2 
aufzustellen und fortzuschreiben und sie dem Bürgermeister 
mitzuteilen,

2.  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung hin-
zuwirken,

3.  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr und

4.  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -ein-
richtungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG),

5.  die Zusammenarbeit der Einsatzabteilung bei Übungen und Ein-
sätzen zu regeln,

6.  die Tätigkeit der Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuer-
wehr sowie des Kassenverwalters und des Gerätewarts zu über-
wachen,

7.  dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten,
8.  Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürger-

meister mitzuteilen.

Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben an-
gemessen zu unterstützen.

(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den 
Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von 
sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen der Gemeindeorga-
ne über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme 
zugezogen werden.

(11) Der / Die stellvertretende(n) Feuerwehrkommandant(en) hat 
/ haben den Feuerwehrkommandanten zu unterstützen und ihn in 
seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten.
(12) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein(e) 
Stellvertreter können vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG).

§ 11 Unterführer
(1) Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt 
werden, wenn sie
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1. der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören,
2.  über die für ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 

verfügen und
3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erfor-

derlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen.

(2) Die Unterführer werden vom Feuerwehrkommandanten auf die 
Dauer von fünf Jahren bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann 
die Bestellung nach Anhörung des Feuerwehrausschusses wider-
rufen. Die Unterführer haben ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer 
Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur Be-
stellung des Nachfolgers wahrzunehmen.

(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen der 
Vorgesetzten aus.

§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter, Gerätewart

(1) Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden vom Feuer-
wehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. Der Gerätewart wird vom 
Feuerwehrkommandanten nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses im Einvernehmen mit dem Bürgermeister eingesetzt und 
abberufen. Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuer-
wehrgerätewarts oder der Übertragung der Aufgaben des Feuer-
wehrgerätewarts auf einen Gemeindebediensteten ist der Feuer-
wehrausschuss zu hören.

(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses und über die Hauptversammlung jeweils eine Nieder-
schrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten der 
Feuerwehr zu erledigen.

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 16) zu 
verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ord-
nung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er nur 
aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen des Feuer-
wehrkommandanten annehmen und leisten. Die Gegenstände des 
Sondervermögens sind ab einem Wert von 500 Euro in einem Be-
standsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Aus-
rüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind unverzüglich 
dem Feuerwehrkommandanten zu melden.

§ 13 Feuerwehrausschuss

(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkomman-
danten als dem Vorsitzenden und aus auf fünf Jahre in der Haupt-
versammlung gewählten

1. fünf Mitgliedern der Einsatzabteilung
2.  einem Mitglied der Altersabteilung 

der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an
- der / die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
- der Leiter der Altersabteilung,
- der Jugendfeuerwehrwart,
- der Schriftführer und
- der Kassenverwalter.

(3) Wird der / Werden die Stellvertreter des Feuerwehrkomman-
danten nach Absatz 1 in den Feuerwehrausschuss gewählt, erhöht 
sich die Zahl der zu wählenden Mitglieder entsprechend.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel 
der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der Tagesordnung soll 
den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. 
Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses durch Übersenden einer Einladung mit Tagesordnung 
rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen jederzeit 

teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen.
(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt.

(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. 
Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem 
Bürgermeister sowie den Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die 
Niederschriften sind den Angehörigen der Einsatzabteilung auf 
Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch ande-
re Angehörige der Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen.

(9) Für die Durchführung der Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses gilt § 14 Abs. 6 sowie § 14 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 entsprechend.

§ 14 Hauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich 
mindestens eine ordentliche Hauptversammlung der Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle 
wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren Be-
handlung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen.

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant ei-
nen Bericht über das vergangene Jahr und der Kassenverwalter ei-
nen Bericht über den Rechnungsabschluss des Sondervermögens 
für die Kameradschaftspflege (§ 16) zu erstatten. Die Hauptver-
sammlung beschließt über den Rechnungsabschluss.

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten 
einberufen. Sie ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn min-
destens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung der Ge-
meindefeuerwehr dies schriftlich unter Angaben von Gründen ver-
langt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind 
den Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor der 
Versammlung bekannt zu geben.

(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeu-
erwehr anwesend ist oder an der Hauptversammlung nach Absatz 
6 Buchstabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei Beschlussunfähig-
keit kann eine zweite Hauptversammlung einberufen werden, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. in digitaler Form 
teilnehmenden Angehörigen der Einsatzabteilungen der Gemein-
defeuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversamm-
lung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag 
ist geheim abzustimmen.

(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. 
Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Verlangen vorzulegen.

(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenzveranstal-
tung aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durch-
geführt werden kann, entscheidet der Bürgermeister nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses, ob

(a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch ma-
ximal bis zu einem Jahr, verschoben wird oder

(b) die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird.

Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkata-
strophen, aus Gründen des Infektionsschutzes, bei sonstigen au-
ßergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre.

Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Ange-
hörigen der Gemeindefeuerwehr im Sitzungsraum kann nach Ab-
satz 6 Buchstabe b) durchgeführt werden, sofern eine Beratung 
und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild 
und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere 
in Form einer Videokonferenz, möglich ist. Die nach dem Feuer-
wehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und die 
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Fassung von Beschlüssen in geheimer Abstimmung sind im Rah-
men einer Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) nicht 
möglich. Für sie gilt § 15 Absatz 7.

§ 15 Wahlen

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden vom Feuerwehrkommandanten gelei-
tet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten einen 
Wahlleiter.
Bei der Durchführung von Wahlen nach Absatz 7 leitet und orga-
nisiert der Bürgermeister oder eine von ihm beauftragte Person, 
unter Mitwirkung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die 
Wahl. Die beauftragte Person nach Satz 3 kann ein Angehöriger 
der Gemeindefeuerwehr sein.

(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Wah-
len in digitaler Form nach Absatz 7 Buchstabe c) werden ohne 
Stimmzettel durchgeführt.

(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stell-
vertreters / seiner Stellvertreter ist gewählt, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlberechtigten erhalten 
hat. Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl 
zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, 
bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht 
dieser im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, fin-
det ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlberechtigten 
erhalten muss.

(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. 
Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschussmit-
glieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejeni-
gen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Die nicht gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge 
ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein gewähltes 
Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest der Amtszeit das Er-
satzmitglied nach, das bei der Wahl die höchste Stimmenanzahl 
erzielt hat.

(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten 
und seines Stellvertreters / seiner Stellvertreter ist innerhalb einer 
Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Ge-
meinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht 
zu, findet innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt.

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkom-
mandanten oder seines Stellvertreters / seiner Stellvertreter nicht 
zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat 
der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller 
Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer 
Ausbildung und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissari-
schen Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.

(7) Sofern die Hauptversammlung nach § 16 Absatz 6 nicht in 
Form einer Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, entscheidet 
der Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob

(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzufüh-
renden Wahlen und Beschlussfassungen in geheimer Abstimmung 
in einer Präsenzversammlung (Wahlversammlung) durchgeführt 
werden oder

(b) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Ver-
sammlung in Form einer Briefwahl herbei- bzw. durchgeführt wer-
den oder

(c) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Ver-
sammlung in Form einer Online-Abstimmung bzw. -Wahl herbei- 
bzw. durchgeführt werden.

(8) Für die Wahlen in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr gelten die 
Absätze 2 bis 7 sinngemäß.

§ 16 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege  
(Kameradschaftskasse)

(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kamerad-
schaftspflege und die Durchführung von Veranstaltungen gebildet.

(2) Das Sondervermögen besteht aus

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,

2. Erträgen aus Veranstaltungen,

3. sonstigen Einnahmen,

4. mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.

(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürger-
meisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur 
Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich 
eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. 
Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig 
erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können 
zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Au-
ßerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürger-
meisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirt-
schaftsplan dazu ermächtigt.

(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehraus-
schuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkomman-
danten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer 
bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entschei-
den. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirt-
schaftsplans den Bürgermeister.

(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Ka-
meradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rech-
nungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre 
bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bür-
germeister vorzulegen.

§ 17 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 09.11.2010 außer 
Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Althütte geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Althütte, 08.02.2024

Reinhold Sczuka

Bürgermeister
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Gemeinde Althütte
Rems-Murr-Kreis

H A U P T S A T Z U N G
vom 30. Januar 2024

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
- GemO - hat der Gemeinderat der Gemeinde Althütte am 30. Ja-
nuar 2024 folgende Hauptsatzung beschlossen:

Inhalt:

I. Form der Gemeindeverfassung
§ 1 Gemeinderatsverfassung

II. Gemeinderat
§ 2 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten
§ 3 Zusammensetzung
§ 4 Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit 
der Mitglieder im Sitzungsraum

III. Bürgermeister
§ 5 Rechtsstellung
§ 6 Zuständigkeiten

IV. Stellvertretung des Bürgermeisters
§ 7 Stellvertreter des Bürgermeisters

V. Schlussbestimmungen
§ 8 In-Kraft-Treten

I. Form der Gemeindeverfassung
§ 1

Gemeinderatsverfassung
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der 

Bürgermeister.

II. Gemeinderat
§ 2

Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptor-
gan der Gemeinde.
Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und 
entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht 
der Gemeinderat dem Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten 
übertragen hat oder der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig 
ist. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse 
und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwal-
tung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 3
Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem 
und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).

§ 4
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche  
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

Notwendige Sitzungen des Gemeinderates können unter den Vor-
aussetzungen des
§37a GemO ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-
zungsraum
durchgeführt werden. In einer Sitzung nach Satz 1 dürfen Wahlen 
im Sinne von § 37
Absatz 7 GemO nicht durchgeführt werden.

III. Bürgermeister
§ 5

Rechtsstellung
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

§ 6
Zuständigkeiten

(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt 
die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben 
und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich 
und regelt die innere Organisation der Gemeindeverwaltung. Der 
Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder vom 
Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erle-
digt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich 
nichts Anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde 
in einer Angelegenheit angehört wird, die auf Grund einer Anord-
nung der zuständigen Behörde geheim zu halten ist.

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt:

2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis 
zum Betrag von 25.000,-- EUR im Einzelfall;
2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben bis zu 12.000,-- EUR im Einzelfall;
2.3 die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige per-
sonalrechtliche Entscheidungen von Angestellten bis einschließ-
lich zur Entgeltgruppe E 8 bzw. S 8b TVöD-Sue, Aushilfsangestell-
ten, Arbeitern, Beamtenanwärtern, Auszubildende, Praktikanten 
und anderen in Ausbildung stehenden Personen;
2.4 Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüs-
sen sowie Unterstützungen im Rahmen der Richtlinien;
2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen bis zu 1.000,-- EUR im Einzelfall;
2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 6 Monaten 
in unbeschränkter Höhe sowie über 6 Monate bis zu 24 Monaten 
bis zu einem Betrag von 7.500,-- EUR;
2.7 den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Nieder-
schlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und 
den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Nie-
derschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständ-
nis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 2.000,-- EUR beträgt;
2.8 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten 
einschließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert bis zu 
25.000,-- EUR im Einzelfall;
2.9 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder bewegli-
chem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 
15.000,-- EUR im Einzelfall, bei der Vermietung gemeindeeigener 
Wohnungen in unbeschränkter Höhe;
2.10 die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 8.000,-- 
EUR im Einzelfall;
2.11 die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung 
sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die 
Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt;
2.12 die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständi-
ger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat 
und in beschließenden Ausschüssen;
2.13 die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen 
und mit Maßnahmen der Brandverhütung im Sinne des § 2 Abs. 2 
Feuerwehrgesetz;
2.14 Neuabschluss, Änderung oder Aufhebung von Versicherungs-
verträgen
2.15 Beitritt zu und Austritt von Vereinen und Organisationen bei 
einem Mitgliedsbeitrag bis zu 200,-- EUR pro Jahr im Einzelfall;
2.16 die Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der 
Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen von der Verän-
derungssperre (§ 14 Abs. 2 Baugesetzbuch - BauGB), welche die 
Grundzüge der Planung nicht berühren;
2.17 Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Ent-
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scheidung über die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung 
von Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans (§ 
31 Abs. 1 und 2 BauGB), welche die Grundzüge der Planung nicht 
berühren;
2.18 Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Ent-
scheidung über die Zulassung von Vorhaben während der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans (§ 33 BauGB), welche die Grundzüge 
der Planung nicht berühren;
2.19 Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Ent-
scheidung über die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB); dies gilt nicht für 
Vorhaben, welche in planungsrechtlicher Hinsicht für die Gemein-
de von besonderer Bedeutung sind;
2.20 die Aufnahme von Kassenkrediten und Krediten, die Um-
schuldung von Darlehen und außerordentliche Tilgungen im Rah-
men des Höchstbetrags der Haushaltssatzung;

2.21 die Anlegung von Geldvermögen.

IV. Stellvertretung des Bürgermeisters
§ 7

Stellvertreter des Bürgermeisters
Die Stellvertreter des Bürgermeisters werden aus der Mitte des 

Gemeinderats gewählt.

V. Schlussbestimmungen
§ 8

In-Kraft-Treten
Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-

machung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige 
Hauptsatzung vom 19. September 2023 außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Althütte geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Althütte, 08.02.2024

Reinhold Sczuka 
Bürgermeister

Grund- und Gewerbesteuer – 15.02.2024
Am 15. Februar 2024 werden folgende Steuern zur Zahlung 
fällig:

1. Gewerbesteuer:
Vorauszahlungsrate für das 1. Vierteljahr
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Steueränderungsbe-
scheid bzw. aus dem Steuerjahresbescheid)

2. Grundsteuer:
Teilbetrag für das 1. Quartal
(Die Höhe des jeweiligen Betrags ergibt sich aus dem letzten 
Grundsteueränderungsbescheid bzw. aus dem letzten Grund-
steuerjahresbescheid.)

Zahlen Sie bitte pünktlich, dies hilft nicht nur der Gemeinde 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, sondern liegt wegen der 
sonst anzusetzenden Säumniszuschläge und Mahngebühren 
auch im Interesse des Steuerpflichtigen. Zu beachten ist, dass 
eine Zahlung erst dann als bezahlt angesehen werden kann, 
wenn sie dem Konto der Gemeinde gutgeschrieben ist. Weite-
re Zahlungsaufforderungen ergehen nicht.

Sofern der Gemeinde eine SEPA-Lastschriftermächtigung vor-
liegt, wird die Grundsteuer bzw. die Gewerbesteuer ab dem 
15.02.2024 eingezogen. Wir bitten, darum bemüht zu sein, 
dass die Konten entsprechende Deckung aufweisen. Die von 
den Banken bei Abweisung der Lastschrift mangels Deckung 
angesetzten Gebühren werden von der Gemeinde nicht über-
nommen, sondern werden den Kontoinhabern angerechnet.

Bei einer Überweisung oder Bareinzahlung ist stets das Bu-
chungszeichen mit anzugeben.

Für Barzahler, die künftig ihre Steuer einziehen lassen möch-
ten, besteht die Möglichkeit auf der Internetseite www.alt-
huette.de unter Bürgerservice das Formular für ein SEPA-
Lastschriftmandat auszufüllen und unterschrieben im Original 
an die Gemeinde Althütte zu senden.

Pressebericht der Gemeinderatssitzung  
vom 30.01.2024

TOP 1: Neufassung der Hauptsatzung
Der Vorsitzende verwies zu Beginn auf die Sitzungsvorlage der 
Septembersitzung des Gemeinderats.
Nach Beschlussfassung des Gemeinderats zur Neufassung der 
Hauptsatzung am 19.09.2023 hat die Gemeindeverwaltung die 
neue Hauptsatzung pflichtgemäß dem Kommunalamt des Landrat-
samtes als Aufsichtsbehörde vorgelegt. Dieses hat nun mit Schrei-
ben vom 18.12.2023 die neu gefasste Hauptsatzung in zwei Punk-
ten bemängelt:
• Die Nummerierung der Paragraphen ist fehlerhaft
• Im (Verfahrens-)Hinweis der Hauptsatzung muss der Zusatz 

„… oder elektronisch“ enthalten sein.
Dies hatte zur Folge, dass die Hauptsatzung in beiden Punkten kor-
rigiert und erneut vom Gemeinderat beschlossen werden musste.
Ein Entwurf der neuen korrigierten Hauptsatzung lag den Gemein-
deräten zur Sitzungsvorlage bei.
Ohne Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig der 
Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Althütte zu. §6 Ab-
satz Nr. 2.1 der neuen Hauptsatzung wurde mehrheitlich zuge-
stimmt.

TOP 2: Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
(Feuerwehrsatzung – FwS)
Die derzeit geltende Feuerwehrsatzung der Gemeinde Althütte ist 
zuletzt vom Gemeinderat am 09.10.2010 geändert bzw. neu gefasst 
worden. Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 16. Dezem-
ber 2015 umfangreichere Änderungen im Feuerwehrgesetz von 
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Baden-Württemberg (FwG) beschlossen, woraus sich erforderliche 
Anpassungen im Bereich der Feuerwehrsatzung ergeben. Ferner 
gibt es seit längerer Zeit faktisch keine Einsatzabteilungen (Grup-
pen) mehr in der FFW Althütte. In der Feuerwehrsatzung ist jedoch 
immer noch von Einsatzabteilungen die Rede, wurden jedoch nicht 
genauer definiert. Tatsächlich besteht EINE Einsatzabteilung die 
alle aktiven Kameradinnen und Kameraden umfasst. Aus diesem 
Grund hat der Feuerwehrausschuss der FFW Althütte in seiner 
Sitzung vom 24.11.2023 eine Änderung der Zusammensetzung 
des Ausschusses beschlossen. Hierfür ist jedoch eine Änderung 
der Feuerwehrsatzung erforderlich, da die Zusammensetzung des 
Ausschusses in dieser geregelt ist.
Aktuell setzt sich der Ausschuss nach §13 Abs. 1 und 2 der Feuer-
wehrsatzung folgendermaßen zusammen:

(1) „Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkom-
mandanten als dem
Vorsitzenden und aus je einem auf fünf Jahre in der Hauptver-
sammlung gewählten Mitglied
der Einsatzabteilungen (Gruppen) und der Altersabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an
- der / die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
- der Leiter der Altersabteilung,
- der Jugendfeuerwehrwart,
- der Schriftführer und
- der Kassenverwalter“

Folgende Änderung ist vorgesehen:

(1) „Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkom-
mandanten als dem Vorsitzenden und aus fünf auf fünf Jahre in 
der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern der Einsatzabtei-
lung sowie einem Mitglied aus der Altersabteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an
- der / die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
- der Leiter der Altersabteilung,
- der Jugendfeuerwehrwart,
- der Schriftführer und
- der Kassenverwalter.“

Die FFW Althütte besteht derzeit aus 50 aktiven Feuerwehrkame-
radinnen und -kameraden. Der Gemeindetag Baden-Württemberg 
gibt für diese Mannstärke in den Ausführungen zum aktuellen 
Satzungsmuster Richtzahlen der zu wählenden Mitglieder des 
Ausschusses von 4 bis 6 Mitgliedern vor. Fünf Mitglieder aus der 
Einsatzabteilung in der neuen Feuerwehrsatzung für den Feuer-
wehrausschuss aufzunehmen, würde sich also mit dem Beschluss 
des Ausschusses und der Empfehlung des Gemeindetags decken. 
Aus den vorangehend genannten Gründen und Ausführungen sieht 
die Verwaltung nicht nur eine Satzungsänderung, sondern eine 
Neufassung der Feuerwehrsatzung als sinnvoll an. Ein Entwurf der 
neuen Feuerwehrsatzung (wesentliche Änderungen wurden her-
vorgehoben) der Gemeinde Althütte lag den Gemeinderäten zur 
Sitzungsvorlage bei.
Ohne weitere Diskussion stimmte der Gemeinderat der Neu-
fassung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Althütte (Feuer-
wehrsatzung – FwS) einstimmig zu.

TOP 3: Wahl des Gemeindewahlausschusses und Durch-
führung der Kommunalwahlen am 9. Juni 2024
Der Gemeindewahlausschuss setzt sich aus Gemeindebedienste-
ten und wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
Althütte zusammen. Dem Gemeindewahlausschuss obliegen die 
Leitung der Gemeindewahlen und die Feststellung des Wahlergeb-
nisses. Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchführung der 
Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung des Wahler-
gebnisses mit. Bei gleichzeitiger Durchführung mehrerer Wahlen 
ist der Gemeindewahlausschuss für die Wahl der Gemeinderäte 
auch für die Wahl der Kreisräte und die Wahl der Mitglieder zur 

Regionalversammlung zuständig.
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Bürgermeister als 
Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und 
Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahl-
berechtigten. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber oder Vertrauens-
person für einen Wahlvorschlag, wählt der Gemeinderat den Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus 
den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. Der Gemeinde-
wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter und die Hälfte der Beisitzer oder Stellvertreter, min-
destens jedoch zwei Beisitzer oder Stellvertreter anwesend sind. Im 
Übrigen gelten für den Geschäftsgang und die Beschlussfassung die 
Vorschriften für den Gemeinderat entsprechend.
Bürgermeister Reinhold Sczuka bewirbt sich bei der Kreistags- und 
Regionalwahl, während sich alle stellvertretenden Bürgermeister 
Herr Reinhard Pfeil, Herr Thomas Kuntz und Frau Gabriele Gabel 
bei der Wahl der Gemeinderäte bewerben bzw. sich als Vertrau-
ensperson für den Wahlvorschlag zur Verfügung stellen. Somit hat 
der Gemeinderat bei der Kommunalwahl 2024 den Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den 
Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten zu wählen. Bei der 
Wahl des Gemeindewahlausschusses ist zu beachten, dass Wahl-
bewerber und Vertrauensleute für Wahlvorschläge nicht zu Mit-
gliedern von Gemeindewahlausschuss und Wahlvorstand gewählt 
werden können.

Seitens der Verwaltung werden folgende Personen für den Ge-
meindewahlausschuss vorgeschlagen:

Vorsitzender: Pascal Schwinger, Gemeindeverwaltung Althütte

Stv. Vorsitzender: Rainer Hillmann, Gemeindeverwaltung Althütte
1. Beisitzer: Michael Körner, Althütte-Sechselberg
2. Beisitzerin: Ingrid Lindgrün, Althütte-Sechselberg
3. Stv. Beisitzer: Manfred Tegenkamp, Althütte-Waldenweiler
4. Stv. Beisitzerin: Susanne Becke, Althütte-Sechselberg.

Die Gemeinde bildet wie bisher drei Wahlbezirke (Wahlbezirk Alt-
hütte 111-01, Wahlbezirk Althütte 111-02 und Wahlbezirk Sech-
selberg 222-22); Sonderwahlbezirke werden nicht gebildet. Die 
Wahlräume befinden sich in der Festhalle Althütte, Am Brunnen 
10, 71566 Althütte (111-01 und 111-02) und im Foyer der Grund-
schule Sechselberg, Murrhardter Straße 4, 71566 Althütte-Sech-
selberg (222-22).

Nach kurzer Klärung von Rückfragen fasste der Gemeinderat 
einstimmig folgenden Beschluss:
a. Der Gemeinderat wählt folgende Personen in den Gemeinde-
wahlausschuss:
Vorsitzender: Pascal Schwinger, Gemeindeverwaltung Althütte
Stv. Vorsitzender: Rainer Hillmann, Gemeindeverwaltung Althütte
3. Beisitzer: Michael Körner, Althütte-Sechselberg
4. Beisitzerin: Ingrid Lindgrün, Althütte-Sechselberg
3. Stv. Beisitzer: Manfred Tegenkamp, Althütte-Waldenweiler
4. Stv. Beisitzerin: Susanne Becker, Althütte-Sechselberg
b. Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.

TOP 4: Ergänzungssatzung „Oberer Gallenhof mittlerer 
Teil“, Erweiterung und 4. Änderung, Aufstellungsbeschluss
Im Bebauungsplangebiet, in dem gerade noch die 3. Änderung 
läuft, ist an anderer Stelle im nördlichen Bereich ein Eigentümer 
auf die Gemeinde zugekommen, der auf dem Grundstück einen 
Blumenverkauf kleinerer Art realisieren will, und damit verbunden 
auch weitere Stellplätze.
Die Planunterlagen, Lageplan und Textteil konnten die Mitglieder 
des Gemeinderats der Sitzungsvorlage entnehmen.
Anmerkung des Planers:
Grund der Änderung ist, dass die Eigentümer des Flurstücks 389/1 
den Verkauf von Dekoartikeln und Floristik in Selbstbedienung be-
treiben möchten. Nach Meinung des Planers ist dies einzuordnen in 
die nach §4 (2) BauNVO zulässigen „der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden und nicht störenden Handwerksbetriebe“. Die für 
Althütte zuständige Sachbearbeiterin des Baurechtsamtes ist dies-
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bezüglich anderer Meinung und beruft sich auf den Kommentar zu 
diesem Paragraphen, der besagt, dass der Umsatz eines Ladens zu 
60 % von der Bevölkerung des Gebiets selber kommen müsse. Der 
Einwand des Planers, dass ein Laden nicht funktionieren kann, wenn 
in einem kleinen Baugebiet 60 % des Umsatzes aus dem Gebiet 
selbst kommen muss, wurde abgewiesen. Die Festsetzung des §4 (2) 
Nr.2 BauNVo wäre dann grundsätzlich nicht anwendbar. Die Sach-
bearbeiterin ist der Meinung, dass §4 (3) Nr.2 BauNVo „Sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe“ angewendet werden muss. Hier 
muss der Gemeinderat entscheiden, wie verfahren werden soll. Die 
zulässigen Betriebe können explizit festgelegt werden. Dies ist auch 
in einschlägigen Kommentaren so nachzulesen.
Die Gemeindeverwaltung ist derselben Meinung wie der Planer 
und es wird vorgeschlagen, die Festlegung der Stadt, die dann 
letztlich zu beurteilende Baurechtsbehörde ist, zu akzeptieren und 
entsprechend zu verfahren.

Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig fol-
genden Beschluss:
1. Der Gemeinderat der Gemeinde beschließt die Aufstellung der 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Oberer Gallenhof mitt-
lerer Teil“ in Althütte-Sechselberg. Der Aufstellungsbeschluss 
ist ortsüblich bekannt zu machen.

2. Der Entwurf des Ingenieurbüros Dieter Knödler vom 30.01.24 
der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und der zugehö-
rigen Begründung wird gebilligt.

3. Die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligungen der betrof-
fenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

TOP 5: Ergänzungssatzung „Backnanger Straße - Nord“ in 
Althütte-Lutzenberg, Aufstellungsbeschluss
Auch für dieses Gebiet ist als Planer Herr Dieter Knödler beauftragt, 
es geht um die Realisierung von Nebengebäuden nördlich von beste-
henden zwei Bestandsobjekten, die sich aber auch an das bestehende 
Gelände anpassen und orientieren. Es soll dabei keine 2. Reihe-Be-
bauung entstehen, sondern lediglich Nebengebäude zugelassen wer-
den, damit die Grundstücke besser genutzt werden können.
Die Planunterlagen, Lageplan und Textteil konnten die Mitglieder 
des Gemeinderats der Sitzungsvorlage entnehmen.

Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig 
folgenden Beschluss:
1. Der Gemeinderat der Gemeinde beschließt die Aufstellung der 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Backnanger Straße 
Nord“ in Althütte-Lutzenberg. Der Aufstellungsbeschluss ist 
ortsüblich bekannt zu machen.

2. Der Entwurf des Ingenieurbüros Dieter Knödler vom 30.01.24 
der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und der zugehö-
rigen Begründung wird gebilligt.

3. Die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligungen der betrof-
fenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

TOP 6: Spendenbericht
Es gingen im Rahmen der Weihnachts- und Neujahrswünsche, 
an die Freiwillige Feuerwehr und den Kindergarten Sechselberg 
Spenden von insgesamt 385 € ein. Zudem ging eine Spende von 
der Karl-Kaufmann-Stiftung für den Umbau des Heimatmuseums 
in Höhe von 20.000 € ein.
Der Gemeinderat stimmte der Annahme der Spenden einstim-
mig zu.

TOP 7: Bekanntgaben
Genehmigung des Haushaltsplans 2024
Der Vorsitzende teilte mit, dass die Haushaltssatzung samt Haus-
haltsplan 2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt 
Rems-Murr-Kreis, genehmigt wurde.

TOP 8: Verschiedenes
Besichtigungstermin Sporthalle Rudersberg
Der Vorsitzende erinnert nochmals an den anstehenden Besichti-

gungstermin des Hallenbodens in der Sporthalle in Rudersberg am 
Freitag, 02.02. um 17 Uhr.
30er-Markierung in der Hörschhofer Straße
Eine Gemeinderätin weist darauf hin, dass die auf der Fahrbahn 
aufgebrachter 30er-Markierung fast nicht mehr sichtbar ist, diese 
sollte erneuert werden.
Der Vorsitzende dankt für den Hinweis. Die Verwaltung plant im 
Frühjahr die Kontrolle aller 30er-Markierungen an den Einmündun-
gen zu Wohngebieten im Gemeindegebiet. Es wird dann einen Sam-
melauftrag an eine Fachfirma ergehen, die neben den 30er-Markie-
rungen noch andere Markierungen im Gemeindegebiet aufbringt.

ALTERSJUBILARE
Wir gratulieren allen Jubilaren ganz herzlich zum Geburts-
tag und wünschen ihnen alles Gute, viel Glück und vor al-
lem Gesundheit.

10.02.2024
Herr Wilhelm Rommel, wohnhaft in Althütte 80 Jahre

14.02.2024
Herr Roland Birkle, wohnhaft in Althütte 75 Jahre

Alle Jubilare, die ihren Geburtstag bzw. das Ehejubiläum nicht 
veröffentlicht haben wollen, bitten wir, dies schriftlich an das 
Rathaus mitzuteilen.

FEUERWEHR

  
Freiwillige Feuerwehr Althütte

Übungsdienst
Hauptversammlung Samstag, den 10.02.24 19.00 Uhr
Gesamtwehrdienst Freitag, den 16.02.24 19.00 Uhr
Gruppe 2+5 Samstag, den 17.02.24 18.00 Uhr
Gruppe 1 Sonntag, den 18.02.24   8.30 Uhr
Atemschutz Fellbach Mittwoch, den 28.02.24 18.30 Uhr  
 Abfahrt am Gh

Rückblick Einsatz 01&02 2024
Alarm: Brandmeldeanlagen
Einsatzart: Brand
Einsatzort: 01:Ebni 02:Althütte

Unser erster Einsatz im Jahr 2024 führte uns am 01.02.2024 um 12:17 
Uhr in die Nachbargemeinde Kaisersbach. Durch die Alarmauslösung 
der Brandmeldeanlage im Naturpark Hotel am Ebnisee wurden wir 
zur Unterstützung mit einem LF zur Einsatzstelle gerufen. Nach kur-
zer Erkundung konnten wir den Einsatzort an die verantwortliche 
Freiwillige Feuerwehr Kaiserbach übergeben. Es handelte sich ledig-
lich um einen Täuschungsalarm. Wir konnten uns nach einer Stunde 
wieder Einsatzbereit im Gerätehaus zurückmelden. Am Abend des 
01.02.2024 dann um 16:24 Uhr ein erneuter Brandmeldeanlagen-
Alarm, dieses Mal im Haus Lutzenberg, in unserer Gemeinde Alt-
hütte. Das erste Fahrzeug war schnell vor Ort und konnte die noch 
anrückenden Kräfte gleich über Funk über den Täuschungsalarm in-
formieren. Die Anfahrten der einzelnen Kräfte wurde dann abgebro-
chen. Vor Ort war zusätzlich zur Feuerwehr auch die Polizei mit einem 
Streifenwagen. Auch diesen Einsatz konnten wir dann nach gut einer 
Stunde beenden und die Fahrzeuge wieder an der ILS ( Integrierten-
Rettungsleitstelle-Rems-Murr) zurückmelden.

Rückblick Faschingsumzug
Am Samstag, den 03.02.2024 waren wir im Auftrag der Ortspolizei-
behörde zur Verkehrsabsicherung im Rahmen des Narrensprungs in 
Althütte für die Narrenzunft Althütte - Die Rechaspitzer im Einsatz.
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Mit rund 30 Kameradinnen und Kameraden haben wir die Absiche-
rung der Veranstaltung gewährleistet - es war ein gelungener Nach-
mittag mit vielen positiven Momenten, exemplarisch hier angehängt 
ein Schnappschuss, der am Rande der Veranstaltung gemacht wurde.
Vielen Dank an alle Teilnehmer für deren kooperatives Verhalten.
Am Abend wurde eine Brandsicherheitswache in der Festhalle Alt-
hütte durchgeführt.
Gegen 2:00 Uhr wurde dann Einsatzende gemeldet.

 
Faschingsumzug Foto: Reichert

SCHULEN

Bildungszentrum Weissacher Tal
Gymnasium - Realschule -
Gemeinschaftsschule

 
GGeeddaannkkeenn  uunndd  AAuuggeennbblliicckkee  

wweerrddeenn  uunnss  iimmmmeerr  aann  
  

CChhrriissttaa  SScchhrreeiibbeerr  
  

eerriinnnneerrnn  ––  uunnss  ggllüücckklliicchh  uunndd  ttrraauurriigg  mmaacchheenn  
uunndd  ssiiee  nniiee  vveerrggeesssseenn  llaasssseenn  

 
 

Wir müssen Abschied nehmen von unserer herzensguten Kollegin und geschätzten Leiterin der 
Raumpflege. Frau Schreiber trat im Jahr 2012 in den Dienst des Zweckverbands Bildungszentrum 
Weissacher Tal und hat sich mit ihrer liebenswerten Art für die Belange ihres Teams eingesetzt und 
fachlich und kompetent die Reinigung der Räumlichkeiten organisiert.  
 
Der Zweckverband Bildungszentrum, die Beschäftigten und die Schulgemeinschaft verlieren viel zu 
früh eine sehr engagierte, tatkräftige und voller Optimismus geprägte Kollegin, die trotz ihrer 
Krankheit das Wohl des Bildungszentrums nie aus den Augen verloren hat und sich stetig dafür 
eingesetzt hat. Wir bedanken uns für ihren außerordentlichen Einsatz und werden uns stets an 
schöne Momente mit ihr und ein farbenfrohes Lächeln erinnern, auch wenn wir Frau Schreiber sehr 
vermissen werden. 
 
Unser besonderes Mitgefühl und unsere herzliche Anteilnahme gelten ihrem Mann mit Familie und 
allen Angehörigen. 
 

Zweckverband Bildungszentrum Weissacher Tal 
Für die Verbandsgemeinden         für die Beschäftigten für die Schulgemeinschaft 
Verbandsvorsitzender                                Geschäftsführerin die Rektoren  
Bürgermeister Reinhold Sczuka                Cornelia Wöhrle             S. Klitzing, R. Bachmeier, C. Zeller  
 

 

BIBLIOTHEK 
IM BILDUNGS-
ZENTRUM

Bibliothek für die Gemeinden des Zweckverbandes Bildungs-
zentrum Weissacher Tal: Allmersbach i.T., Althütte, Auenwald, 
Weissach im Tal

In den Faschingsferien ist die Bibi vom 12.02.-18-02.2024 
geschlossen.
Unsere Medienrückgabebox vor dem Eingang der Bibi kann selbst-
verständlich auch während der Ferien genutzt werden.
Die Onleihe Rems-Murr steht Ihnen ebenfalls jederzeit zur Verfügung.
Ab Montag, den 19.02.2024, sind wir wieder wie gewohnt 
für Sie da.

KIRCHEN

Evangelische Kirchengemeinde   
Althütte

Kontakt Pfarramt Althütte
Pfarrer Dr. Ralf Bürzele, Hauptstr. 40, 71566 Althütte
Tel. 07183 41939 (mit AB), Fax 07183 44077
E-Mail: Pfarramt.Althuette@elkw.de

Urlaubsvertretung für Pfarrer Dr. Ralf Bürzele:
Pfarrer Dr. Ralf Bürzele hat vom 12.02.2024 bis zum 
17.02.2024 Urlaub. 
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an 
Pfarrerin Renate Dinda in Lippoldsweiler, Telefon 07191 52098.

Sekretärin im Pfarramt: Frau Silke Köster
Bürozeiten: dienstags 10:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 
9:00 bis 12:00 Uhr.
Montag und Samstag ist das Pfarramt für den Publikumsverkehr 
geschlossen.
Telefon: 07183 949740
E-Mail: gemeindebuero.althuette@elkw.de
Homepage: www.kirche-althuette.de
Redaktionsschluss für kirchl. Nachrichten: Donnerstag, 12:00 Uhr
Diakonische Bezirksstelle Backnang,
Ansprechpartner für die Seelsorge, Tel. 07191 95890
Bei Ehe-, Familien-, Lebens- und Suchtberatung
Kurberatung und Erholungsvermittlung
Diakoniestation Wieslauftal
Ambulante Pflege, Tel. 07183 30599-13

Termine:

Mi., 07.02.2024
15:15 Uhr:  Konfirmandenunterricht
19:00 Uhr:   Kirchengemeinderatssitzung (Gemeindehaus Althütte)
19:00 Uhr:   Frauenkreis, ein Abend mit Helga Schweizer im 

Dachstüble

Do., 08.02.2024
09:00 Uhr:   Krabbelgruppe in der Kirche Sechselberg im Grup-

penraum, 
 Info bei Simone 0171-8764352

Fr., 09.02.2024
17:30 Uhr:   Bubenjungschar „Kurze Truppe“, Gemeindehaus 

oder im Freien
18:30 Uhr:   Volleyball für 11- bis 14-Jährige (ab 6. Klasse bis zur 

Konfirmation) (Sporthalle)
20:00 Uhr:   Volleyball Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren



2308. Februar 2024  Nr. 6 MITTEILUNGSBLATT ALTHÜTTE

Sonntag, 11. Februar 2024 - Estomihi
09:15 Uhr:  Gottesdienst (Evang. Kirche Sechselberg) 
  mit Pfr.in Renate Dinda, Lippoldsweiler, im Rahmen 

der Predigtreihe 
 „Geschwistergeschichten“ im Distrikt Weissacher Tal.
  Das Opfer des Gottesdienstes ist bestimmt für die 

Neugestaltung eines Raums im Untergeschoss der 
Sechselberger Kirche.

10:15 Uhr:   Gottesdienst (Evang. Gemeindehaus Althütte) 
  mit Pfr.in Renate Dinda, Lippoldsweiler, im Rahmen 

der Predigtreihe 
 „Geschwistergeschichten“ im Distrikt Weissacher Tal.
  Das Opfer des Gottesdienstes ist bestimmt für die Re-

novierung unseres Gemeindehauses.
11:15 Uhr:  Kirchencafé

Mo., 12.02.2024
17:45 Uhr:  Projektchor

Online-Gottesdienst
Wir stellen in der Regel eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes 
auf unseren YouTube-Kanal im Laufe des Sonntagnachmittags ein. 
Sie finden den Link dazu auf unserer Homepage. Bitte haben Sie 
Verständnis, falls es – u. a. in der Urlaubszeit – zu Verzögerun-
gen kommt. Es besteht auch die Möglichkeit, eine DVD oder einen 
USB-Stick über das Pfarrbüro zu bekommen.

Lauftreff und Walking jeden Donnerstag um 19 Uhr
Wir treffen uns immer donnerstags, um gemeinsam joggend oder 
walkend ein paar Kilometer zu laufen. Wir freuen uns auf neue Ge-
sichter! Der Treffpunkt ist unterschiedlich mal in Sechselberg mal 
in Althütte. Deshalb bei Interesse einfach kurz melden bei Markus 
Kugler, Tel. 07183 42489 oder Michi Rombold, 07183 41549.

Katholische Kirchengemeinde   
Auenwald – Althütte

Katholisches Pfarramt Ebersberg
Kirchberg 7, 71549 Auenwald-Ebersberg
Tel.: 0 71 91/ 5 28 78, Fax: 0 71 91/ 31 00 99
E-Mail: HerzJesu.Ebersberg@drs.de
www.kswt.de (Katholische Seelsorgeeinheit Weissacher Tal)
Pfarrer Thomas Müller, Weissach im Tal, Tel. 0 71 91/ 34 29 43
E-Mail: Thomas.Mueller@drs.de
Kirchenpflegerin: Fr. Loscalzo, Tel. 342 944 oder 0176-55097481 
(Mo.-Do. 09.00-11.00 Uhr)
E-Mail: Dreifaltigkeit.Weissach@nbk.drs.de
Bürozeiten: montags und mittwochs 09.00 – 11.00 Uhr
Pfarramtssekretärin: Fr. Ceh
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr, Do. und Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Einrichtung der Gemeinde:

Nachbarschaftshilfe der Katholischen Kirchengemeinde
Einsatzleitung: Frau Rebecca Reicherz
Tel. 01789204642 Bürozeiten i. d. Regel Montag, Mittwoch, Don-
nerstag 9.00 -12.00 Uhr,
E-Mail: Rebecca.Reicherz@drs.de
Wir bieten alltagsunterstützende Hilfen, wie Fahrdienste, Einkaufs-
begleitung oder Haushaltsunterstützung an. Die Hilfe richtet sich 
an ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, kranke Men-
schen, Angehörige von z.B. an Demenz erkrankten Menschen zur 
Entlastung oder an Familien mit kleinen und/oder behinderten Kin-
dern ohne familiäres Netzwerk.
Wir sind ein anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag 
nach § 45a SGB XI

Gottesdienstordnung der nächsten Woche

Donnerstag, 08. Februar – Sel. Johann Philipp Jeningen,  
Hieronymus Ämiliani, Josefine Bakhita
08:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier, 
anschließend Frühstück

Freitag, 09. Februar
19:30 Uhr Kath. GZ  

Allmersbach
Ökumenische Bibelwoche: 
„Sprache und Verwirrung“ 
mit Pfr. Thomas Müller

Samstag, 10. Februar - Scholastika
16:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Gelegenheit zur Beichte 
oder zum seelsorglichen 
Gespräch

Sonntag, 11. Februar – 6. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier

10:30 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier
11:00 Uhr Unterweissach Faschingsgottesdienst 

der Kirchenmäuse
18:00 Uhr Althütte Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. Februar - Aschermittwoch
09:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier 
mit Aschenbestreuung

19:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier 
mit Aschenbestreuung

Donnerstag, 15. Februar
Die Morgenmesse in Ebersberg entfällt heute!
15:30 Uhr Alexanderstift

Allmersbach
Wortgottesfeier 
mit Kommunion und 
Krankensalbung

Samstag, 17. Februar – Sieben Gründer des Servitenordens
18:00 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier 

am Vorabend

Sonntag, 18. Februar – 1. Fastensonntag
09:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier
10:30 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier, 
anschließend Einladung 
zum gemeinsamen 
Fastenessen

18:00 Uhr Althütte Wortgottesfeier 
mit Kommunion

WICHTIGER HINWEIS:
Sperrung der Straße Sandberg in Unterweissach
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Zufahrt zur 
Dreifaltigkeitskirche, zum Gemeindezentrum und zur Kita 
„Unterm Regenbogen“ in Unterweissach bis auf Weiteres 
nur über das Wohngebiet Sandäcker möglich ist.

Aus dem Gemeindeleben:

Bitte beachten – Terminänderung!!
Der KGR Auenwald-Althütte trifft sich am Donnerstag, den 
8. Februar 2024 um 20.00 Uhr zu seiner 39. Sitzung im Ge-
meindehaus Ebersberg
In dieser Sitzung werden wir uns hauptsächlich mit der Finanzie-
rung der Baumaßnahme „Dach“ befassen. Dazu wird uns Hr. Hells-
tern vom Verwaltungszentrum informieren.
Die Sitzung ist im Großen und Ganzen öffentlich. Die gesamte Ta-
gesordnung wird zeitnah in den Schaukästen an den Kirchen aus-
gehängt. Bei Interesse an den öffentlichen Protokollen melden Sie 
sich bitte im Pfarrbüro, dann senden wir Ihnen diese gerne zu.
Die Gewählte Vorsitzende
R. Pscheidl

Frauentreff Allmersbach
Die nächste Singstunde mit Frau Zimmer ist am Donnerstag, den 
08. Februar um 16 Uhr im Gemeindezentrum in Allmersbach.
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen!
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Herzliche Einladung zur ökumenischen Bibelwoche 2024 
in Allmersbach unter dem Motto „Und das ist erst der An-
fang“ – Zugänge zur Urgeschichte
Der letzte Termin der diesjährigen Bibelwoche ist am Freitag, 
09.02.24 um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum. 
Thema: „Sprache und Verwirrung“ – Gen 11, 1-10
Pfarrer Thomas Müller, kath. Gemeinde

Faschingsgottesdienst der Kirchenmäuse am Sonntag, 11. 
Februar um 11.00 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Unter-
weissach
Bitte beachten Sie hierzu die Veröffentlichung auf einer der vorde-
ren Seiten in diesem Mitteilungsblatt.

 

 

Am 1. Fastensonntag, 18.02.2024 
wird im Anschluss an den 10:30 Uhr Gottesdienst in Ebersberg ein einfaches aber 
schmackhaftes „Fastenessen“ (Linseneintopf, auch als vegetarische Variante!) 
angeboten. Es soll unsere Solidarität zu unseren Mitmenschen ausdrücken, denen es nicht so 
gut geht. 

Um besser planen zu können, werden ab sofort Listen in den Kirchen Ebersberg und Althütte 
ausliegen, in die man sich entsprechend eintragen kann. Mit dem Erlös dieses Fastenessens 
unterstützen wir die Aktionen von Misereor. 

 
 
 Plakat: Bild:misereor, Text:Pfarrbüro Ebersberg

Begegnungs- und Spielenachmittag im Gemeindezentrum 
Allmersbach
Am Sonntag, den 18. Februar findet ab 15 Uhr im Gemeinde-
zentrum Allmersbach wieder ein Begegnungs- und Spielenach-
mittag statt. Eingeladen sind alle Familien und Erwachsenen, die 
Freude an einem sonntäglichen Miteinander und Spaß am Spielen 
haben. In gemütlicher Runde gibt es zunächst Kaffee und Kuchen 
sowie Gelegenheit für Austausch und Gespräche. Danach werden 
an mehreren Tischen und in wechselnder Zusammensetzung die 
verschiedensten Karten-, Lege- und Gesellschaftsspiele gespielt. 
Verpflegung und Spiele bitte mitbringen; Ende gegen 18 Uhr.

Vorankündigung: Der ökumenische Weltgebetstag der Frau-
en wird in diesem Jahr am Freitag, 1. März um 18.00 Uhr in un-
serer katholischen Heilig Geist Kirche in Althütte gefeiert. Schon 
heute herzliche Einladung dazu!

VEREINE

Chorgemeinschaft  
Althütte-Sechselberg e.V. 
www.cg-as.de

Liebe Sängerinnen und Sänger,
Die nächste und letzte Probe 
vor den Faschingsferien ist am 
Freitag, den 9.2.24, um 19 Uhr 
im Bürgerhaus Althütte-Sech-
selberg. Diesmal mit dem ev. 
Kirchenchor Althütte zusam-
men, um für den musikalischen Gottesdienst am 3.3.2024 zu üben.
Eine schöne Woche wünscht euch eure Vorstandschaft.

Unsere nächsten Termine sind:
23.2.2024  Hauptversammlung im Restaurant „Schöne 

Aussicht“ in Althütte-Lutzenberg um 20 Uhr, 
davor Probe um 18 Uhr

 
 Logo: Voices InTAKT der 
 Chorgemeinschaft

2.3. und 3.3.2024 Probenwochenende im Bürgerhaus
3.3.2024  Mitgestaltung des musikalischen Gottesdiens-

tes in der ev. Kirche in Althütte
16.3.2024 Konzert in der Festhalle in Althütte

Deutsches Rotes Kreuz  
Ortsverein Althütte 

www.drk-althuette.de

Unsere DRK-Freizeit für Eure Sicherheit macht SPASS
Auch das DRK Althütte hat mit Unterstützung von befreundeten 
DRK-Ortsvereinen am Wochenende die Narrenveranstaltungen mit 
Sanitätsdienst

 
Narrenumzug durch Sanitätsdienst absichern 
 Foto: Reinhold Sczuka / Gemeinde Althütte

begleitet. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, kann DRK-Sanitäts-
dienst auch richtig SPASS machen.

 
Sanitätsdienst darf auch SPASS machen
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Wer will noch mitmachen – wir suchen weiter Unterstützung. EH-
RENAMT mit richtig viel SINN – auf geht's GEMEINSAM für eine 
#BessereWelt und #MenschenInNOT.

 

Danke Althütte für das närrische und unfallfreie Wochenende

Regelmäßiger Dienstabend der DRK-Bereitschaft

 
Unsere FREIZEIT für eure SICHERHEIT! Fotos: DRK Althütte

Die DRK-Bereitschaft trifft sich zu Veranstaltungen und Übungs-
abenden – das Jugendrotkreuz ist ab 15 Jahren herzlich eingela-
den. Wir freuen uns auch immer wieder über neue Gesichter – ein-
fach mal reinschnuppern. Kontakt gerne über WhatsApp: 01516 
2807222 oder E-Mail: info@DRK-Althuette.de

Aktuelle Termine:

Mittwoch, 
14. Februar

20:00 bis 21:30 Uhr Versorgen 
von Wunden

Freitag, 
23. Februar

20:00 bis 21:30 Uhr Dienstabend - 
Unterweisungen

Gesundheitskurse des DRK Althütte -  
Schnuppern Sie doch mal rein!
Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die 
einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher und fördert 
das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie 
die Gelenke geschmeidig. Schon in jungen Jahren kann sich bei 
körperlich wenig aktiven Menschen die Muskulatur verkürzen. Es 
kann auch zu Überlastungen der einseitig beanspruchten Muskeln 
kommen. Rückenschmerzen, Muskelverspannungen und mangeln-
de Beweglichkeit sind häufig die Folge. Mit zunehmendem Alter 
sammeln sich die Beschwerden an. Wer seinen Körper da-
gegen FIT hält, hat gute Chancen länger beschwerdefrei, 
selbstständig und mobil zu bleiben. Deshalb ist Gymnastik 
auch in jedem Alter wichtig.

 
Gymnastik hält FIT und GESUND! Foto: DRK

Das Deutsche Rote Kreuz bietet hierzu verschiedene Kurse an. Wir 
freuen uns auf Sie!
Bei Fragen gerne anrufen.

Dienstags 
13:30 - 14:30 Uhr

Seniorengymnastik
– Sporthalle 
Althütte

Frau Rothweiler

Donnerstags 
10:00 - 11:00 Uhr

Seniorengymnastik
– Bürgerhaus 
Sechselberg

Frau Frohnmayer

Freitags 
14:30 - 16:30 Uhr

DRK Tanzen – 
Festhalle Althütte

Frau Keller & 
Frau Strohmaier

Informationen bei Christa Frohnmayer, Telefon 07192 / 933552 
oder info@DRK-Althuette.de.

DRK-Tanzen

 
 Foto: DRK-Althütte

Jeden Freitag (außer in den Ferien) bietet das DRK-Althütte in der 
Festhalle in Althütte gemeinsames Tanzen in der Gruppe an.
Egal, ob Kreistänze, Walzerschritt oder Handwechsel. Gesund ist 
jeder Tanz, der gefällt. Tanzen ist insbesondere ein Sport, der bis 
ins hohe Alter ausgeübt werden kann. Tanzen stärkt das Herz-
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Kreislauf-System, den Rücken, die Muskeln und schont die Gelen-
ke. Es fördert Ausdauer, Koordination, Konzentration und Balance. 
Das Lernen von Schrittkombinationen hält geistig fit.
Wir freuen uns jederzeit über neue und motivierte Teilnehmer.

Weitere DRK Informationen:
Besuchen Sie uns auch im Internet unter „www.DRK-Althuette.de“ 
oder auf Facebook und Instagram „DRK Ortsverein Althütte“.

 
Jugendrotkreuz

 

ERSTE-HILFE-TRAINING im Jugendrotkreuz

 
Schaut gut aus, oder? Spaß gehört auch dazu. ;-)

 
In gechillter Atmosphäre üben

Letzten Freitag war wieder einmal ein ERSTE-HILFE-Training auf 
dem Programm vom Jugendrotkreuz. „Auffinden einer bewusstlo-
sen Person“, „Verbände“ und „Stark blutende Wunde“ – ich bin 
beeindruckt, wie viel schon aus vergangenen Erste-Hilfe-Trainings 

oder auch aus Veranstaltungen in der Schule schon bekannt ist. 
Durch regelmäßiges Üben wird Sicherheit vermittelt, um auch im 
Ernstfall, wenn das Adrenalin steigt, richtig zu handeln.

 
Kennt ihr den Inhalt vom Autoverbandskasten? 
 Fotos: DRK Althütte Jugendrotkreuz

Althüttener Jugendrotkreuz engagiert sich sozial
Regelmäßig findet das Jugendrotkreuz mit den zwei Gruppen 
am Dienstag (alle zwei Wochen um 17:30 Uhr) für alle Kin-
der ab 6 Jahren bis Schulklasse 4 und jede Woche Freitag 
um 18:15 Uhr für Kinder und Jugendliche ab Schulklasse 5 
bis 18 Jahren beim DRK-Vereinsheim Althütte statt. Hier veröf-
fentlichen wir immer die aktuellen Termine und Themen.

Aktuelle Termine:
Freitag, 
09. Februar

18:15 – 
19:45 Uhr

ab Schulklasse 
5 bis 18 Jahre

Übungsabend

FASCHINGS-
FERIEN

14:30 – 
20:30 Uhr

ab 6 Jahren bis 
Schulklasse 4

Wir gehen 
SCHWIMMEN 
ins Wonne-
mar Backnang

Dienstag, 
20. Februar

17:30 – 
19:00 Uhr

ab 6 Jahren bis 
Schulklasse 4

Wir schauen 
uns gemein-
sam unsere 
Fahrzeuge an

Freitag, 
23. Februar

18:15 – 
19:45 Uhr

ab Schulklasse 
5 bis 18 Jahre

Übungsabend

Alle Jugendrotkreuzler/-in-
nen ab 15 Jahren sind herz-
lich auch zum Dienstabend 
der DRK-Bereitschaft (siehe 
oben) eingeladen.
Wir freuen uns auf viele enga-
gierte Jugendliche im Sinne 
der „Menschlichkeit“ – Ehren-
amt macht Spaß und glücklich. 
Kommt gerne einfach mal zum 
Schnuppern vorbei, Kontakt 
gerne über Facebook oder E-
Mail: JRK@DRK-Althuette.de

 
Soziales Engagement zählt Foto: 
 DRK Althütte - Jugendrotkreuz
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Weitere JRK Informationen:
Besucht uns auch im Internet „www.DRK-Althuette.de“ oder auf 
Facebook und Instagram „DRK Ortsverein Althütte“.

LandFrauenverein   
Althütte 
www.landfrauen-althuette.de

Unsere Kontaktadressen:
Ilona Belz, Tel. 07183/41954; Margit Schüle, Tel. 07192/935399

Vorbereitungen für den Osterbrunnen und Ostermarkt 2024

Nur wenn wir genügend Grüngut haben und helfende 
Hände mit anpacken, kann der Osterbrunnen entstehen!
Wer Grüngut - Eibe, Thuja und Buchs für unseren Oster-
brunnen hat, meldet es bitte bei Margit Schüle an unter 
07192 / 935399.

Achtung! Tag und Uhrzeit geändert!
Dienstag, 5. März, 10.00 Uhr Osterbrunnen binden im Feu-
erwehrgerätehaus.
Wer hat Zeit, mit uns den Osterbrunnen zu binden?

Samstag, 9. März, 9.00 Uhr,  
Festhalle vorbereiten für den Ostermarkt.
Wer hilft die Festhalle zu richten und bei den Vorbereitungen in 
der Küche?

Sonntag, 10. März, 11.00 Uhr,  
Ostermarkt und Osterbrunneneinweihung,
Wir brauchen Helfer am Ostermarkt. Wer kann einen Kuchen oder 
Torte backen? Anmeldungen nehmen alle Vorstandsdamen entge-
gen. Wir bitten um eure tatkräftige Unterstützung.

montags, 14:30 Uhr, Nordic Walking, Treffpunkt Sporthalle.

montags, 19:30 Uhr, Gymnastik für Männer mit Tobias Rich-
ter im großen Saal der Festhalle Althütte.

dienstags, 20:00 Uhr, Präventive Gymnastik mit Gudrun 
Kayn-Scherneck in der Sporthalle.

donnerstags, 9:30 – 11:00 Uhr Eltern-Kind Gruppe „Krab-
belkäfer“ mit Nina Grünbeck im Kleinen Saal der Festhalle Althüt-
te. Ansprechpartnerin: Nina Grünbeck, 0157 32118548.

donnerstags, 19:00 Uhr, Yoga mit Nadja Münster im großen 
Saal der Festhalle.

donnerstags, Easy Englisch-Kurse mit Angelika Maier, Ver-
einszimmer oder im Kleinen Saal in der Festhalle Althütte.
1. Kurs: 14:00 - 15:30 Uhr
2. Kurs: 19:00 - 20:30 Uhr.

Mittwoch, 14. Februar, 
19:00 Uhr, 

Workshop Kreativ:  
Fensterschmuck im  
Vereinszimmer.
Referentin ist Katja Trefz. Bitte 
Schere, Kleber mit Lösungsmit-
tel und Stöckle ca. 30 cm mit-
bringen.

Unkostenbeitrag: 3,50 €.  
Anmeldung bis 09. Februar.  

Workshop Kreativ „Fenster-
schmuck“ Foto: Katja Trefz

Neu! Neu! Neu!

Start am Montag, 19. Febru-
ar 2024 um 19:00 Uhr im Ver-
einszimmer „Nadelstüble“.
Alle 14 Tage oder nach Abspra-
che für alle, die gerne stricken 
oder häkeln, was Gemeinsames 
oder Eigenes fertigstellen wol-
len in der Gemeinschaft. Oder 
gerne stricken lernen möchten, 
um dann selbstständig tolle far-
benfrohe Socken, Schals usw. 
zu stricken. Strick- oder Häkel-
nadel mit passender Wolle mit-
bringen. Meldet euch bei Ilona 
an.

Mittwoch, 21. Februar, 14:30 Uhr, WinterCafé, Gedichte 
und Geschichten im Vereinszimmer.
Referentin ist Ilona Belz. Gäste sind willkommen. Wir bitten um 
Anmeldung bis 16. Februar bei der Vorstandschaft.

Fotos: Fasching bei der Krabbelgruppe

 
Krabbelgruppe ist wie Zuhause, 
die Schuhe werden draußen aus-
gezogen.

 
Fasching bei der Krabbelgruppe
 Fotos: LandFrauen Althütte

Fotos vom Workshop „Dreieckstuch“ mit Gudrun

 
Workshop mit Gudrun 
 Fotos: LandFrauen Althütte

Vorschau Minibienen 

Mittwoch, 21. Februar, 16:00 – 18:00 Uhr Minibienen Gruppe 2
Schürze, 2 Euro, einen Behälter für Restle und gute Laune mit-
bringen. Bitte bei Elfi oder Rose anmelden. Wir freuen uns schon 
auf euch.

Hurra, wir werden jetzt Maxibienen 
Alle Minibienen, die dieses Jahr 10 Jahre alt werden, dürfen ab 
sofort in die Gruppe der Maxibienen kommen.

Vorschau: 1. Termin-Maxibienen ist der 28. Februar, 16:00-
18:00 Uhr wir kochen. 
Bringt eure Schürze, 2 Euro, einen Behälter für Restle und gute 
Laune mit. Bitte bei Elfi oder Rose anmelden.

 
 Foto: LandFrauen Althütte
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Musikverein  
Althütte e.V. 

www.mv-althuette.de

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,

hiermit laden wir euch herzlich zu unserer Jahreshauptversamm-
lung ein.

Samstag, 02. März 2024
Schöne Aussicht in Lutzenberg

19 Uhr

Wir haben bereits ab 18 Uhr reserviert, damit wir vor der Ver-
sammlung noch gemeinsam zu Abend essen können.

Tagesordnung:
Begrüßung
Totenehrung
1. Tätigkeitsberichte durch den / die
 a) Vorsitzenden
 b) Schriftführerin
 c) Dirigenten
 d) Jugendleiterin
 e) Kassier
 f) Bericht der Kassenprüfer
2. Aussprache über die Tätigkeitsberichte
3. Entlastung der gesamten Vorstandschaft
4. Neuwahlen
5. Ehrungen
6. Vorschau auf das Jahr 2024
7. Verschiedenes

Vorschläge oder Einwände zur Tagesordnung müssen bis spätestens 
24.02.2024 schriftlich beim Vorsitzenden Pascal Schwinger, Unte-
rer Hölzlesweg 10, 71566 Althütte-Sechselberg eingebracht werden.

Wir bitten um vollzähliges Erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
Pascal Schwinger
-Vorsitzender-

1. Narrenzunft  
Althütte e.V. 

www.rechaspitzer.de

Rückblick Narrenwochenende
Unser Narrenwochenende 2024 ist jetzt leider auch schon Ge-
schichte.
Gestartet hat es mit einem Zunftmeisterempfang zur Begrüßung 
der Gastvereine.

 
Zunftmeisterempfang...

 
...mit profesioneller Bewirtung

Der Narrensprung mit über 50 Gruppen und rund 1.500 Aktiven 
war mit der letztes Jahr eingeführten neuen Streckenführung ein 
Highlight, das viele Zuschauer aus nah und fern angezogen hat. Es 
war toll, dass die gesamte Umzugsstrecke mit Zuschauern gespickt 
war und diese so eine tolle Stimmung sicherstellten. Es wurde ih-
nen dabei einiges geboten.

 
Die Rechaspitzer..

 
...führen den Narrensprung an

Im Anschluss an den Umzug ging es dann zum Rathaus.
Unser Rathaussturm mit musikalischer Begleitung durch XS-Ex-
cess aus Backnang war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. 
Wie letztes Jahr haben wir diesmal die Narrentaufe in den eigentli-
chen Sturm integriert, bei welchem wir unseren Schultes mit aktu-
ellen Themen aus der Gemeinde konfrontiert haben.
Angesprochen wurde die Närrische Buslinie 111, und Stillstand 
in der Gemeinde mit dem Seniorenwohnheim und die Nahversor-
gung in Althütte
Nachdem dabei der Sturm noch nicht erfolgreich war, gewährten 
wir unserem Bürgermeister etwas Bedenkzeit, während wir unsere 
Taufzeremonie durchführten.
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Noch lachen die Täuflinge...

Hierbei wurden Rebecca Pratz mit ihrem Taufpaten Andy Köder 
von XS-Excess Backnang e.V., Carmine Pratz mit seinem Taufpa-
ten Stefan Klippel von den Reichenberger Burghexen Oppenweiler 
e.V. und Dirk Schwenger mit seinem Taufpaten Dominik Conrad 
von den 1. Narrenzunft Donner-Hexen 2005 Stuttgart-Mühlhausen 
e. V. getauft. Der Beistand der Taufpaten bestand vor allem dar-
in, dass diese ihre Täuflinge mit einer übelriechenden Taufbrühe 
übergießen durften. Alle Zutaten dieser Brühe sind streng geheim, 
allerdings darf ich verraten, dass diesmal zum Schluss noch als 
kleines Schmankerl eine Portion Sägespäne zugefügt wurde, um 
dieser eine kräftigere Konsistenz zu geben. Auch haben es sich die 
Taufpaten nicht nehmen lassen, besondere Geheimzutaten hinzu-
zufügen.

 
...und jetzt schwimmen sie in Brühe

Nach diesem zeremoniellen Akt wurden die Täuflinge Richtung 
Dusche entlassen und wir wendeten uns erneut unserem Bürger-
meister zu.
Die Freilichtbühne, die erst kurz nach dem Narrenwochenende 
fertig sein wird, konnte noch von ihm ausgekontert werden. Dann 
erstürmten wir aber dennoch das Gebäude und eroberten den Rat-
hausschlüssel. Schlussendlich konnten ihm hier seine Pappkame-
raden auf dem Balkon nicht mehr helfen.
Somit ist jetzt bis Aschermittwoch eine närrische Regentschaft ge-
sichert.

 
Das Rathaus ist erobert

 
der Bürgermeister wird abgeführt

 
Der Rathauschlüssel ist unser

Im Anschluss ging es dann endlich wieder zu einem Narrenball in 
die Festhalle, wo wir mit einem abwechslungsreichen Programm 
für gute Unterhaltung für Gastvereine und Gäste gesorgt haben. 
Mit verschiedenen Guggen und Tänzen ging das Programm bis in 
die frühen Morgenstunden.

 
In der Festhalle gibt es ein tolles Programm Fotos: Narrenzunft

Habt ihr Fragen? Dann schreibt uns an info@rechaspitzer.de
Mit närrischen Grüßen
1. Narrenzunft Althütte e. V.

 
Team Kallenberg 

Rückblick Jahreshauptversammlung 2023
Bericht der Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 
2023
Die Jahreshauptversammlung (JHV) für das Geschäftsjahr 2023 
fand dieses Jahr im Birkenhof in Althütte statt. Am 20.01.2024 tra-
fen sich bereits auf 18.00 Uhr die meisten der insgesamt 38 Team-
ler, die dieses Jahr zu JHV kamen, zum gemeinsamen Abendessen.
Jörg Schaal, unser 1. Vorsitzender begrüßte um 20.00 Uhr alle 
Anwesenden zur JHV. Auch unser Bürgermeister Herr Sczuka ist 
unserer Einladung gefolgt und richtete in seinem Wortbeitrag mo-
tivierende Worte an den Verein.
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Jörg Schaal verlas unsere aktuelle Mitgliederanzahl. Zum 
31.12.2023 konnte das Team Kallenberg eine stolze Anzahl von 
178 Mitgliedern vorweisen. Es gab im vergangenen Jahr erfreuli-
che Ereignisse, es wurde ein neuer, kleiner Teamler geboren, Oli-
ver Binder. Durch einige Beitritte kamen im Jahr 2023 weitere acht 
neue Mitglieder hinzu und für das Jahr 2024 können wir uns auch 
schon auf weiter fünf neue Mitglieder freuen. Leider verstarb im 
Jahr 2024 unser Mitglied Karin Weller, in einer Schweigeminute 
dachten wir an Sie und erinnerten uns an die schöne gemeinsame 
Zeit.

Weiter berichtete Jörg Schaal von unserer letztjährigen Sonnwend-
feier, die zum ersten Mal auf einem neuen Festplatz stattfand. Jörg 
bedankte sich bei den Mitgliedern für das große Engagement und 
freut sich über die Euphorie und Motivation, die im Team auch für 
die folgende Sonnwendfeier entstanden ist.

Nach dem Jahresrückblick der Schriftführerin und dem Kassen-
bericht des Kassiers bescheinigten die Kassenprüfer dem Kas-
sier wieder eine vorbildliche Kassenführung, worauf Kassier und 
Vorstandschaft von der Versammlung einstimmig entlastet wur-
den. Die Neuwahlen der Vorstandschaft, geleitet von Herrn Bür-
germeister Sczuka, ergab eine Veränderung im Vorstand. Unser 
langjähriges Vorstandsmitglied Reiner Weida legt seinen Posten 
als Kassier nieder, wir danken Reiner für die hervorragende Arbeit 
in den vergangenen Jahren und für die gute Zusammenarbeit. Julia 
Schaal wurde einstimmig als seine Nachfolgerin gewählt.

Dieses Jahr konnten wir drei Mitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft 
im Team Kallenberg ehren, Laurin Weller, Patrick Weller und Rein-
hold Sczuka.

Unter dem Punkt Verschiedenes wurden einige organisatorische 
Themen diskutiert und weitere neue Ideen kreiert. Vielen Dank an 
alle Teammitglieder für Ihren Einsatz, wir freuen uns auf das ge-
meinsame Jahr 2024.

Turn- und Sportverein   
Althütte e.V.  

www.tsv-althuette.de

  Abteilung Tennis
Liebe Tennisfreunde,
der zweite Winter-Freitagstreff im Jahr 2024 war sehr gut besucht. 
Alle hatten sich gefreut, auch im Winter wieder zusammen sitzen 
zu können. Unser Herby übernahm die kulinarische Seite. Er hat 
uns mit einem Chili con Carne und einer Kürbissuppe (für die Veg-
gies als Alternative) verwöhnt. Beides war sehr lecker und daher 
auch schnell alle. Ein großes Dankeschön an Herby!
Nach dem Essen saß man noch bis in die Nacht beisammen und 
hatte sich viel zu erzählen.

 
 Fotos: C. Beyer

WICHTIG:
Für den dritten Winter-Freitagstreff am 1. März wird noch je-
mand gesucht, der sich um die kulinarische Seite kümmert.
Aktuelle Infos und Berichte gibt es auch auf der Homepage der 
Abteilung Tennis des TSV Althütte:
https://tennis-althuette.de/startseite-tennis-tsv-althuette/ 
und bei Facebook: https://www.facebook.com/tennisalthuet-
te2016
(CB+JB)

Abteilung Turnen

Ordentliche Mitgliederversammlung Abteilung Turnen
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am Freitag, 09.02.2024, Beginn 19:00 Uhr, Ort Tennisheim

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Abteilungsleiterin
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht Abteilungsleiterin
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4. Bericht Kassierer
5. Entlastung Ausschuss
6. Neuwahlen
7. Sonstiges
Weitere Tagesordnungspunkte, können bis eine Woche vor Beginn 
schriftlich unter freizeitsport-tsv@gmx.de eingereicht werden.

Unser Angebot im Überblick

Vorbeikommen, mitmachen, gemeinsam Sport machen!

Männerturnen, montags ab 20 Uhr unter der Leitung von Frau 
Rothweiler:
Gymnastik und wer möchte, kann im Anschluss noch Volleyball 
spielen.

Seniorengymnastik, dienstags ab 19 Uhr unter der Leitung von 
Frau Kayn-Scherneck:
Sturzprophylaxe und Übungen, um beweglich zu bleiben für den 
Alltag.

Kinderturnen für Kinder ab 4 Jahren, dienstags ab 16:00 unter 
der Leitung von Axel Mertig:
Vermittlung von Freude und Spaß am Bewegen und Weiterent-
wicklung der sportmotorischen Fähigkeiten.

Eltern-Kind-Turnen für Kleinkinder ab 1 Jahr, dienstags ab 16:00 
Uhr unter der Leitung von Vivien und Dennis Hinderer:
Grundlegende Fertigkeiten wie Balancieren, Springen, Stützen, 
Rollen, Klettern und vieles mehr.

Frauengymnastik, dienstags ab 20:00 Uhr unter der Leitung von 
Lissy Bohn:
Beweglichkeit, Ganzkörpertraining, Kräftigung und Gleichge-
wichtsübungen.

Bauch, Beine, Po, mittwochs ab 19:00 Uhr unter der Leitung von 
Kerstin Weller:
Kraft-Ausdauer-Training, Ganzkörpertraining auf der Matte (mit 
oder ohne Kleingeräte je nach Trainingseinheit).

Afterwork Sport, freitags ab 19 Uhr unter der Leitung von A. 
Aufrecht-Schüle:
Nach einem Warm-up geht’s auf die Matte, mit verschiedenen 
Übungen halten wir uns fit und beweglich.

Alle Sportangebote finden in der Sporthalle statt. In den Schulferi-
en findet kein Training statt.

Sozialverband VdK   
Ortsverband Althütte

Rentenversicherungsbeitrag in 2024 konstant

Der Ortsverband informiert:
Auch in 2024 bleibt der Rentenversicherungsbeitrag bei 18,6 
Prozent des Bruttolohns. Der Beitrag sei das siebte Jahr in Folge 
konstant, gab die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württem-
berg (DRV BW) unlängst bekannt. Hingegen stieg die Beitragsbe-
messungsgrenze zur allgemeinen Rentenversicherung von mo-
natlich 7.100 Euro auf 7.550 Euro. „Rentenversicherungsbeiträge 
müssen lediglich bis zu dieser Verdienstgrenze geleistet werden“, 
stellte die DRV BW klar. Wer jedoch freiwillig in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlt, muss monatlich einen um 3,35 Euro 
höheren Mindestbeitrag leisten – dieses Jahr 100,07 Euro im Mo-
nat, statt vorher 96,72 Euro. „Der monatliche Höchstbetrag liegt 
bei 1.404,30 Euro“, so eine weitere Info der DRV BW. Der gesetz-
liche Rentenversicherungsträger wies noch darauf hin, dass der 
Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbstständige und Hand-
werker monatlich 657,51 Euro beträgt. Das Entrichten des halben 
Regelbeitrags sei jedoch für selbstständige Existenzgründer mög-
lich. Wegen der Erhöhung des Mindestlohns auf 12,41 Euro pro 
Stunde steigt die monatliche Verdienstgrenze für Mini-Jobber auf 

538 Euro pro Monat. Diese Anhebung seit Jahresbeginn führt zu-
gleich dazu, dass sich die Untergrenze für Midi-Jobber entspre-
chend erhöht. Als Midi-Jobber gelten alle, die monatlich zwischen 
538,01 und 2000 Euro verdienen. „Sie zahlen reduzierte Beiträge 
zur Rentenversicherung, ohne dass sich dadurch ihre Rentenan-
sprüche vermindern“, so die DRV BW abschließend.

X-Fluss Atelier am Rathaus

BEI NOTRUF ANGEBEN:
• Wo geschah es? • Welche Art der Verletzung?
• Was geschah? • Warten auf Rückfragen!
• Wie viele Verletzte?
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Adventistisches   
Missionswerk Elia e.V.

Kontakt: Adventistisches Missionswerk Elia e. V.
Hörschhofer Str. 40, 71566 Althütte
Tel. 07192 9364977, Mobil: 01511 7245027
E-Mail: info@elia-ev.de
www.elia-ev.de

Herzliche Einladung!

Sabbat, 10. Februar
09.30 bis 12.30 Uhr: Gottesdienst

Sabbat, 17. Februar
09.30 bis 12.30 Uhr: Gottesdienst
15.30 Uhr: Eröffnungsgottesdienst Elia-Missionsschule Kurs 2024

Sabbat, 24. Februar
09.30 bis 12.30 Uhr: Gottesdienst

Sabbat, 2. März
09.30 bis 12.30 Uhr: Gottesdienst

Workshop: „Alles über Weihrauch“

Montag, 12. Februar, von 18.30 bis 20.30 Uhr
mit Susanne Rapp

 
 Foto: AdobeStock, katiekk2

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von den drei Weisen aus dem Mor-
genland, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten. 
Warum eigentlich gerade Weihrauch? Was sagt die Bibel über diesen 
Stoff, der sogar von Gott im Alten Testament als heilig bezeichnet wird? 
Was können Boswelliasäuren, die als natürliches Cortison bezeich-
net werden? 
Und welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Arten?
In diesem Workshop lesen wir Bibeltexte zusammen und lösen die 
Frage, wie das Volk Gottes in der Wüste an Weihrauch kam, der 
nur viele tausende Kilometer entfernt wächst. Wir schauen uns an, 
was Weihrauch ist und welche erstaunlichen Ergebnisse die mo-
derne Wissenschaft beisteuern kann.

 
 Foto: AdobeStock, AmyLv

Und natürlich stellen wir leckeres Weihrauchwasser her sowie eine 
Tinktur, einen Ölauszug für eine Creme, kauen ein Weihrauchkau-
gummi und räuchern mit Weihrauch auf Kohle und schmelzen ihn 
im Weihrauchbrenner.

Mitzubringen sind: 1 Thermosflasche oder Glasflasche 0,5 l oder 
größer, 1 Marmeladenglas und eine leere Cremedose z. B. von dm 30 ml
Unkostenbeitrag: 15 EUR
Viel Freude beim Teilnehmen wünscht die Elia-Missionsschule!

Anmeldung: info@elia-ev.de oder 07192/9364977
Veranstaltungsort:
Elia-Missionsschule
Adventistisches Missionswerk Elia e. V.
Hörschhofer Str. 40
71566 Althütte-Sechselberg

Vorschau Seminare & Vorträge März 2024
Vergebung lernen 

Seminar mit Olaf Schröer  
(Pastor und Seelsorger) 

Dienstag, 12. März 2024 um 18.30 Uhr

 
 Foto: Adobe Stock Erika

Elia-Missionsschule, Hörschhofer Str. 40, 71566 Althütte

Fällt es Dir schwer, Menschen zu vergeben, die Dir Leid 
zugefügt haben?  

Im Vergebungsseminar erhältst Du wertvolle Unterstützung, 
den Prozess des Vergebens  

zu verstehen und für die eigene Situation anzuwenden. 
---

„Ursachen und Heilung von Diabetes“ 
Vortrag von Dr. Michail Küsel – Facharzt für Innere Medizin 

Mittwoch, 20. März 2024 um 18.30 Uhr

 
 Foto: Adobe Stock Pixel-Shot

Elia Lifestyle Center, Hörschhofer Str. 40, 71566 Althütte
„Diabetes mellitus – oder Zuckerkrankheit –“ kennt jeder.

Mit diesem Vortrag möchte Dr. Michail Küsel einen  
hoffentlich neuen Einblick in eines der größten  
gesundheitlichen Probleme unserer Zeit bieten. 

Anmeldung und Infos: E-Mail: info@elia-ev.de  
Telefon: 07192/9364977 oder 0175/2073636 

Elia Lifestyle Center, Hörschhofer Str. 40, 71566 Althütte
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NACHBARGEMEINDEN

INFORMATIV

Naturpark   
Schwäbisch-Fränkischer Wald 

www.naturpark-sfw.de

Essbare Wildpflanzen im Winter
Sonntag, 18. Februar

 
 Foto: Michaela Genthner

Auenwald - Ebersberg. Am Sonntag, 18. Februar lädt die Natur-
parkführerin Michaela Genthner um 10 Uhr zu einer zweieinhalb-
stündigen Wildpflanzenführung ein.
Auch wenn die Natur einen Winterschlaf hält, gedeihen in der 
kalten Jahreszeit noch genügend Wildpflanzen. Oft sind es jun-
ge, kleine Blätter, die auch unter der Schneedecke überleben. Am 
Wegrand um das Schloss Ebersberg wachsen viele leckere Wild-
kräuter und Essbares von Bäumen, die in den täglichen Speiseplan 
eingebaut werden können.
Auf dem Rundweg gibt es neben Wissenswertem zu den Wild-
pflanzen interessante Geschichten und schöne Ausblicke. Zum 
Abschluss besteht die Gelegenheit, ein paar Kräuterhäppchen zu 
kosten.
Die Kosten betragen 16 € pro Person, Kinder 10 €. Treffpunkt ist 
am Parkplatz Schlossweg Ebersberg. Teilnehmer sollen bitte wet-
terangepasste Kleidung, Sitzkissen, falls vorhanden, und Getränk, 
Teller und ein Streichmesser mitbringen. Aufgrund begrenzter 
Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich.
Weitere Infos unter 0 71 91/ 31 86 53, mit-der-natur@web.de oder 
www.mit-der-natur.de

Landratsamt   
Rems-Murr-Kreis

Das Landwirtschaftsamt in Backnang informiert:

Herzliche Einladung zur Auftaktveranstaltung
Hof-Einblicke Ökolandbau - „Herausforderungen und Lö-
sungsansätze für Klimaänderungen“
Referentin: Dr. Vanessa Schulz, LTZ Augustenberg
am 28.02.2024 von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr 
in Backnang, Erbstetter Str. 58, Sitzungssaal

Extreme Wetterereignisse beschäftigen die Landwirtschaft in den 
letzten Jahren immer intensiver. Vielfältige Auswirkungen für die 
Natur und Umwelt entstehen durch wechselnde heiße und trocke-
ne Phasen und sehr feuchte Perioden. Die Wasserverfügbarkeit 
zum richtigen Zeitpunkt wird zunehmend zum Problem. Welche 
Herausforderungen kommen noch auf uns zu, oder sind schon da? 
Und welche Lösungsansätze könnten wir nutzen, um in der Land-
wirtschaft auch weiterhin wirtschaftlich zu produzieren? Frau Dr. 
Schulz vom LTZ Augustenberg wird uns in ihrem Vortrag auf eine 
Reise in die Zukunft mitnehmen.
Direkt im Anschluss an die Diskussion findet ein Workshop zur Fin-
dung der Themen für die weiteren Veranstaltungen statt. Hierzu 
möchten wir Sie einladen, Ihre Ideen für interessante Vorträge, Re-
ferenten, Betriebsbesichtigungen und Exkursionen einzubringen.
Die Reihe „Hof-Einblicke Ökolandbau“ soll konventionell und öko-
logisch wirtschaftenden Betrieben Informationen zu gemeinsamen 
Themen bieten und Netzwerkarbeit leisten. In der Planung befin-
den sich einmal im Monat eine Betriebsführung oder ein Vortrag. 
Jeder Termin kann einzeln besucht werden und wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Anmeldung bis 23.02.2024 telefonisch oder per E-Mail bei Frau 
Steinle, auch Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen.
Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich bitte unter Tel.: 07191 
895-4243 oder per E-Mail unter: d.steinle@rems-murr-kreis.de

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN 
MÜLLEIMER 

DENKT AN DIE UMWELT
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Volkshochschule  
Backnang

Portugiesisch A1.1 – ohne Vorkenntnisse (24F41102)
12-mal ab Mo., 26.02.2024 18:00 – 19:30 Uhr
Max Born Gymnasium

Die Macht der Selbstachtung (24F30076)
Mo., 26.02.2024, 19:00 – 22:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 2
Pilates (24F30553)
8-mal ab Do., 29.02.2024 10:00 – 11:00 Uhr
Sport- und Kulturzentrum Allmersbach im Tal

Yoga für die Wirbelsäule (24F30255)
8-mal ab Do., 29.02.2024 18:15 – 19:45 Uhr
Bürgerhaus Sechselberg, Großer Saal

Back in Shape – Mama macht mehr (24F30462)
8-mal ab Do., 29.02.2024 9:30 – 10:30 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15

Sicher im Internet unterwegs (24F50180)
Fr., 01.03.2024 14:00 – 17:15 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1

Wolle, Wasser, Seife? = Filz
Nassfilzen für Kinder 6-10 Jahre (24F83007)
2-mal ab Fr., 01.03.2024 15:00 – 16:30 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 13

Vorstellungsgespräch – Tipps & Tricks kompakt (24F50013)
Sa., 02.03.2024 09:00 – 12:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 12

Lebe leichter (24F30030)
12-mal ab Sa., 02.03.2024 10:00 – 11:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 10

Hatha Yoga Schnuppersamstag – Workshop (24F30282)
Sa., 02.03.2024 10:00 – 13:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15

Weitere Auskünfte unter:
Tel.: 07191-9667.0

www.vhs-backnang.de

Sonstiges

Hohebucher Hofübergabeseminar
Am Wochenende 02./03. März 2024 findet in der Ländlichen 
Heimvolkshoch schule Hohebuch des Evang. Bauernwerks ein 
weiteres Hofübergabeseminar statt. Die Tagung richtet sich an 
Hofübergeber, Hofübernehmer und weichende Erben, Männer und 
Frauen. Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen umfassende Infor-
mationen und der Austausch mit Berufskollegen, die vor denselben 
Entscheidungen stehen. Zusammen mit Fachreferenten werden an 
diesem Wochenende Antworten auf alle Fragen der Hofübergabe 
und der Hofüber nahme gegeben, die die Teilnehmer mitbringen. 
Die Leitung haben Veronika Grossenbacher und Angelika Sigel. Als 
Refe renten wirken mit: Steuerberater Berndt Eckert und Helmut 
Bleher vom Bauernverband Schwäbisch Hall – Hohenlohe – Rems.
Information und Anmeldung: Veronika Grossenbacher, Evang. 
Bauernwerk, 74638 Waldenburg, Tel.: 07942 / 107-12, Fax: -77, 
V.Grossenbacher@hohebuch.de. www.hohebuch.de

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Pikante Müsliriegel
Müsliriegel selber machen ist gar nicht schwer! Das Rezept für 
diese pikanten Müsliriegel ist mit mediterranen Zutaten, wie grü-
nen Oliven, getrockneten Tomaten, Pinienkernen.
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück (16): 143 kcal, 597 kJ, 7 g E, 9 g F, 9 g KH
Rezeptautor/Rezeptautorin: Annica Bergmann

Zutaten

Für die Müsliriegel:
• 40 g grüne Oliven (abgetropft ohne Kern)
• 40 g getrocknete Tomaten (ohne Öl)
• 180 g Haferflocken, Großblatt
• 20 g Sonnenblumenkerne
• 20 g Kürbiskerne
• 20 g Pinienkerne
• 50 g Cashewkernbruch
• 180 g Gruyère, gerieben
• 1 Ei (Größe M)
• 2–3 TL getrocknete Kräuter der Provence
• etwas schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
• etwas Salz

Außerdem:
• Backblech
• Backpapier
• Teigrolle

Zubereitung
Hinweis: Für 16 Stück
1. Für die Riegel den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze 

vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
2. Oliven und getrocknete Tomaten mit einem großen Messer 

hacken.
3. Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Pinienker-

ne und Cashewkernbruch in einer großen Pfanne ohne Fett 
goldbraun rösten.

4. Das Ei und den Käse in eine große Schüssel geben und mit 
einem Silikonschaber mischen. Kräuter der Provence, Oliven, 
Tomaten, die Haferflocken-Kern-Mischung und je etwas Pfef-
fer und Salz sorgfältig untermischen.

5. Mischung auf das vorbereitete Backblech geben und zu ei-
nem Rechteck (etwa 20x32 cm) ausrollen. Tipp: Die Riegel-
masse beim Ausrollen etwas festdrücken, da die Masse recht 
krümelig ist.

6. Riegelmasse im heißen Ofen in der Ofenmitte 15-20 Minuten 
hellbraun backen.

7. Masse auf dem Blech auf einem Gitter kurz ankühlen lassen.
8. Mit dem Backpapier auf ein Schneidebrett ziehen und in 10x4 

cm große Riegel schneiden (ergibt 16 Riegel). Riegel auf dem 
Gitter vollständig auskühlen lassen.

Tipps: Alternativ zum Gruyère können auch andere Käsesorten 
verwendet werden. Ebenso können die Kerne sowie die Oliven 
und Tomaten variiert werden, ganz nach dem persönlichen Ge-
schmack. Die Riegel idealerweise in einer Blechdose aufheben.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Sie möchten eine Anzeige buchen?
Wir beraten Sie gerne!
www.nussbaum-medien.de


